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Ausbildung 4.0 – Muss das sein?
Liebe Handwerkskolleginnen und -kol-

 legen,

um es direkt von Anfang an vorweg zu 
nehmen – JA, es muss sein! – vielleicht 
aber nicht unter diesem Titel. Was aber 
meine ich?

Die Zahl „4.0“ beschäftigt gerade die 
gesamtdeutsche Wirtschaft. Es gibt die 
„Industrie 4.0“ und kürzlich wurde von 
der Handwerkskammer zu Köln das Po-
sitionspapier zur „Handwerkswirtschaft 
4.0“ vorgestellt, in dem es darum geht, 
dass die Industrie nicht dem Handwerk 
im technologischen Bereich bevorzugt 
wird. Hintergrund des Ganzen ist der 
stetig voranschreitende Digitalisierungs-
prozess. Mittlerweile hat der weit über-
wiegende Teil unserer Handwerksbetriebe 
eine eigene Homepage, die als „Instru-
ment“ kundenwirksam eingesetzt wird. 
Gerade deshalb ist das Internet ein nicht 
mehr wegzudenkendes Informations- 
und Kommunikationsmittel. Aber was 
hilft dieses System, wenn kein schnelles 
Breitbandinternet für die meisten Nutzer, 
sprich Betriebe verfügbar ist?

Das alles beschreibt in kurzen Worten 
„4.0“. Jetzt fragen Sie sich, was hat das mit 
Ausbildung zu tun? Inhaltlich liegen nur 
kleine Schnittmengen vor mit einer Aus-
nahme bei der Gesamtbetrachtung, näm-
lich, dass sowohl im Bereich „Internet“ als 
auch bei der Ausbildung ein großer Bedarf 
besteht.

Bei der Ausbildung ist das Problem, 
dass es immer noch Jugendliche gibt, die 
nicht mit einem Ausbildungsplatz ver-
sorgt sind und gleichzeitig Betriebe noch 
Auszubildende suchen. Daneben gibt es 
aber auch Betriebe, die überhaupt nicht 
ausbilden oder nicht mehr ausbilden. An-
sprechen möchte ich vorliegend alle Be-
triebe bzw. Betriebsinhaber, auch wenn 
Sie es vielleicht nicht mehr hören kön-
nen. Aber eine Ausbildung im Handwerk 
ist eine gute Sache. Vielfalt, Verantwor-

tung und eigenes Einkommen sind ein 
guter Einstieg in ein Berufsleben. Diese 
Parameter, gerade das erste eigene Geld, 
benötigt ein Jugendlicher. Aber auch wir 
als Betriebsinhaber brauchen die jungen 
Menschen, damit unsere Betriebe weiter 
existieren können und die viele Arbeit, die 
wir haben, geschafft wird – und genau da-
für haben wir das „Super-Instrument“ der 
dualen Ausbildung. Nur diese Möglich-
keit der berufl ichen Qualifi zierung muss 
entsprechend „ausgewählt“ und ange-
nommen werden, denn grundsätzlich ist 
es gar nicht so schwer, einen attraktiven 
und abwechslungsreichen Ausbildungsbe-
ruf im Handwerk zu fi nden.

Aber genau an dieser Stelle sind wir als 
Handwerkbetriebe aufgerufen, den jungen 
Menschen zu zeigen, welche guten Chan-
cen mit einer Ausbildung im Handwerk 
bestehen und welche Moderne in diesen 
Wirtschaftszeig Einzug genommen hat. 
Es sind nicht nur die Industrie oder frei-
en Berufe, die mit Innovation aufwarten 
können. Zum Beispiel: Ein Fahrzeug wird 
heute nicht mehr mit dreckigen Händen 
in eine ölverschmierte Werkstatthalle ge-
fahren. Nein, es wird zunächst ein Über-
zug über den Autositz gezogen, dann wird 
das Fahrzeug in die helle saubere Halle 
gefahren und zur Diagnose zunächst der 
Laptop an das Onboard-System ange-
schlossen, bevor überhaupt zur Reparatur 
oder Wartung angesetzt wird. Gleiches in 
den Bau- und Ausbaugewerken: Heutzuta-
ge geht nichts mehr ohne Berechnung von 
Wärmedämmwerten, um ein möglichst 
niedriges Energieniveau zu erreichen.

All diese Dinge und noch viele mehr 
sind die angenehmen Herausforderungen 
an unsere Handwerksberufe, die unser 
tägliches Tun prägen. Und wir sollten al-
les daran setzen, vielen jungen Menschen 
dieses Wissen mit Lust zu vermitteln. Da-
für müssen wir die Jugendlichen begeis-
tern, auch wenn diese nicht gerade vermit-
teln, Lust auf eine Ausbildung zu haben 
oder die allseits zitierte „mangelnde Aus-
bildungsreife“ aufweisen. Aber wir selbst 
haben es in der Hand, diese Jugendlichen 
zu erreichen, ihnen eine Chance zu geben 
und letztlich den Fortbestand unserer Be-
triebe zu sichern. Das Handwerk bietet 
viel, jeder kann etwas greifbares Schaffen 
und man kann sehr gut von seinem erlern-
ten Beruf leben.

Daher mein Appell an die, die bereits 
ausbilden, bitte so weitermachen, denn 
nur so kann die Attraktivität der hand-
werklichen Ausbildung weitervermittelt 
werden. Mein Aufruf an die Betriebsin-
haber, die nicht oder nicht mehr ausbil-
den, bitte werben Sie mit den vielen Mög-
lichkeiten, die das Handwerk bietet und 
treten Sie an die Jugendlichen heran. Der 
unstreitig hohe Invest an Zeit, Geduld 
und Geld, ist nicht wegdiskutierbar, aber 
dieser Invest wird sich in Zukunft aus-
zahlen. Vielleicht nicht direkt unmittel-
bar, aber in ein paar Jahren, wenn Sie zum 
Beispiel als Rentnerin oder Rentner auf 
der Straße ein Firmenfahrzeug mit Ihrem 
Logo sehen und wissen, dass „Ihre Firma“ 
in guten Händen Ihres ehemaligen Aus-
zubildenden ist und Sie selbst als junger 
Mensch auch einmal die Chance bekom-
men haben, mit einer dualen Ausbildung 
in die handwerkliche Laufbahn zu starten. 

In diesem Sinne, Ausbildung – JA – die 
muss sein. In dieser Ausgabe fi nden Sie 
noch einmal einen Faxvordruck, mit dem 
Sie freie Ausbildungsstellen der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land mel-
den können. Ich freue mich, wenn Sie von 
dieser Möglichkeit zahlreich Gebrauch 
machen. Vielen herzlichen Dank.

Ihr
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Rüdiger Otto, stellvertretender Kreis-
handwerksmeister, wurde zum Vize-
präsidenten der Handwerkskammer zu 
Köln und Willi Reitz, Kreishandwerks-
meister, zum Beisitzer in den Vorstand 
der Handwerkskammer gewählt.

Eine weibliche und 76 männliche Prüfl inge 
haben ihre Ausbildung zum Anlagen-
mechaniker(in) für Sanitär- Heizungs- und 
Klimatechnik bei der Innung für Sanitär- 
und Heizungstechnik Bergisches
Land erfolgreich abgeschlossen. 
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Die Steuergesetzgebung in Deutschland 
ist sehr kompliziert und wird jeden Tag 
immer komplizierter. Von daher hat 
die Kreishandwerkerschaft sich ent-
schieden, ihr Dienstleitungsangebot im 
Bereich des Steuerrechts zu erweitern.

Der Vorstand der Fleischerinnung 
Bergisches Land hatte die Idee, drei 
Fleischer-Auszubildende des zweiten 
Lehrjahrs an der „Internationalen DLG-
Qualitätsprüfung Schinken und Wurst“ 
2015 teilnehmen zu lassen – mit Erfolg.
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Die Vollversammlung der
Handwerkskammer Köln hat gewählt
Rüdiger Otto, stellvertretender 

Kreishandwerksmeister der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land, 
wurde zum Vizepräsidenten der Hand-
werkskammer zu Köln und Willi Reitz, 
Kreishandwerksmeister der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land, 
zum Beisitzer in den Vorstand der 
Handwerkskammer gewählt.

Die Vollversammlung der Hand-
werkskammer zu Köln trat am 
18.5.2015 zu ihrer konstituie-

renden Sitzung zusammen. Wichtigster 
Punkt der Tagesordnung war dabei die 
Wahl des Vorstands. Hans Peter Wollseifer, 
seit 2010 Präsident der Handwerkskam-
mer zu Köln, stand für eine Wiederwahl 
zur Verfügung und wurde einstimmig für 
eine weitere Amtszeit von fünf Jahren zum 
Kammerpräsidenten gewählt.

Im Gegensatz zu Wollseifer traten die 
beiden bisherigen Vizepräsidenten der 
Handwerkskammer zu Köln, Fred Balsam 
und Bernd Rose, aus Altersgründen nicht 
mehr zur Wiederwahl an. Balsam war seit 
1990, Rose seit 2001 Vizepräsident der 
Handwerkskammer. Um ihr langjähriges 
Engagement für das Handwerk zu wür-
digen, ernannte die Vollversammlung der 
Kammer sie zu Ehrenvizepräsidenten.

Zum neuen Vizepräsidenten der Ar-
beitnehmerseite wurde Alexander Hengst 
(Köln) gewählt, der neue Vizepräsident der 
Arbeitgeberseite ist Rüdiger Otto (Lever-
kusen), bereits Präsident der Baugewerbli-
chen Verbände Nordrhein und Vizepräsi-
dent des Zentralverbandes des Deutschen 
Baugewerbes (ZDB). Beide wurden ein-
stimmig in ihr neues Amt gewählt.

Auch weitere neun Vertreter des Hand-
werks wurden zu Beisitzern in den Vor-
stand der Handwerkskammer gewählt. 
Als Vertreter des selbstständigen Hand-

werks sind das die sechs Vorstandsmitglie-
der Birgit Gordes (Köln), Nicolai Lucks 
(Köln), Rolf Mauss (Köln), Thomas Ra-
dermacher (Meckenheim), Willi Reitz 
(Bergisch Gladbach), ebenso Obermeis-
ter der Maler- und Lackiererinnung Bergi-
sches Land, und Bernhard Rott (Bonn). 
Die drei weiteren Vorstandsmitglieder der 
Arbeitnehmerseite sind Uwe Jünger (Nie-
derkassel), Jakob Mahlberg (St. Augustin) 
und Andrea Schug (Köln).

Dr. Ortwin Weltrich, Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer zu Köln, 
ging anschließend unter anderem auf die 
großen Herausforderungen der neuen 
Wahlperiode der Vollversammlung ein. 
„Nach unserer Einschätzung steht die 
Fachkräfte- und damit auch die Nach-
wuchssicherung für unsere Unternehmen 
im Vordergrund.“ Unterstützen soll das 
unter anderem die große Imagekampag-

ne, die das deutsche Handwerk seit 2010 
durchführt. Im Geschäftsbericht 2014, 
den Weltrich den Mitglieder der Vollver-
sammlung vorstellte, wurden auch de-
tailliert Maßnahmen und Aktivitäten der 
Kammer aufgelistet, die dabei helfen sol-
len, mehr junge Menschen fürs Hand-
werk zu interessieren. Allen voran der Tag 
des Handwerks, der bundesweit am 19. 
September 2015 stattfi ndet. Die Kölner 
Kammer wird dabei wieder die bundes-
weit größte Veranstaltung auf dem Köl-
ner Heumarkt durchführen, mit einem 
attraktiven Musikprogramm, Wettbewer-
ben und vielen Informationsständen. 

Das von der Kammer 2010 ins Leben 
gerufene Triale Studium, bei dem man in 
viereinhalb Jahren den Gesellenbrief, Meis-
terbrief und Bachelor Handwerksmanage-
ment erreichen kann, umfasst inzwischen 
zudem mehr als 100 Student/-innen. ◆
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Freie Ausbildungsplätze
Auch in diesem Jahr möchten wir uns darum bemühen, 

dass alle Betriebe, die ausbildungsbereit sind, auch passen-
de Auszubildende finden.

Daher möchten wir Sie darum bitten, uns die Anzahl der frei-
en Ausbildungsplätze unter Benennung des Ausbildungsbe-

rufes in Ihrem Betrieb mitzuteilen. Diese Information können wir 

dann dazu benutzen, öffentlichkeitswirksam aber auch individuell 
auf die noch vorhandenen freien Ausbildungsplätze hinzuweisen.

Ihre Rückmeldung können Sie bequem per Fax (02202 
935930) erledigen. Sollten Sie noch Fragen haben, dann können 
Sie sich gerne mit Herrn Assessor Kirch in Verbindung setzen 
(Tel. 0 22 02 / 93 59 - 33, E-Mail: kirch@handwerk-direkt.de).

Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land
Altenberger-Dom-Straße 200
51467 Bergisch Gladbach

✁

Rückantwort
Fix per Fax 0 22 02 / 93 59 – 30

Wir können dieses Jahr noch …... freie Ausbildungsplätze zur/zum:

…………………………….  anbieten.

Name

Anschrift

Unterschrift

EditorialRecht + AusbildungNamen + NachrichtenTermine
FORUM 3/2015

7Handwerksforum



Transporter: Ideal für das HandwerkTransporter: Ideal für das Handwerk
und Kleinunternehmenund Kleinunternehmen

Wenn es darum geht, schnell, flexi-
bel und wirtschaftlich kleinere Men-
gen an Gütern von einem Standort 
zum Nächsten zu transportieren, sind 
Kleintransporter unschlagbar.

Ganz im Gegenteil zu ihren grö-
ßeren Brüdern, den LKWs ver-
fügen Sie zwar nur über einen 

begrenztes Zuladungsvolumen, das sich 
meist im Bereich zwischen einer und ein-
einhalb Tonnen bewegt, dürfen aber von 
Gesetzes wegen mit deutlich höheren Ge-

schwindigkeiten auf allen Spuren der Au-
tobahnen bewegt werden.

Ein weiterer Vorteil ist die Betriebser-
laubnis: So dürfen Kleintransporter mit 
maximalen Gesamtgewichten von bis zu 
3,5 Tonnen von Fahrzeugführern mit ei-
ner normalen Fahrerlaubnis der Klasse B 
bewegt werden. So entfallen teure Kosten 
für Logistikunternehmen, da die Klasse C 
Führerscheine für LKWs und Busse meh-
rere 10.000 Euro kosten und in der Regel 
von den Unternehmen für ihre Kraftfahrer 

bezahlt werden müssen. Nach der Straßen-
verkehrsordnung sind die kleinen Alles-
könner als Hochdachkombis, also normale 
Personenkraftwägen zugelassen und unter-
scheiden sich von normalen Fahrzeugen 
nur durch fehlende Seitenscheiben im hin-
teren Bereich. Beim Ladevolumen scheiden 
sich die Geister. Typischerweise liegen hier 
Volumina zwischen 2 und 19 Kubikmetern 
Stauraum.

Insassensicherheit groß geschrieben
Hersteller bis zu 220 Kilometer pro Stunde 
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schneller Kleintransporter wie 
Mercedes, Volkswagen, Fiat und 
IVECO setzen seit der Neuent-
wicklung sprintstarker und ver-
brauchsarmer Turbodieseslan-
triebsaggregate immer mehr auf 
Leistung. So lassen sich moder-
ne Transporter gebraucht oder 
als Neuwagen mit Längen von 
bis zu 6 Metern und Radstän-
den über 4 Metern ähnlich wie 
konventionelle Kombifahrzeuge 
manövrieren. Sechsganggetrie-
be, adaptive Fahrwerke und Fe-
derbeine erhöhen den Komfort 

besonders im Bereich der Fah-
rerkabine, die meist durch mas-
sive Aufbauten vom Ladebereich 
getrennt ist, und bieten nachhal-
tigen Schutz der Insassen und 
ein komfortables Fahrgefühl.

Breites Spektrum
optionaler Features im
Inter- und Exterieur
In Sachen Innenausstattung 
bieten viele Hersteller eine 
breite Palette an optiona-
len Features. Ob Lederlenker, 
Klimaautomatik oder Rück-
fahrkamera, kaum ein Kun-
denwunsch, den moderne 
Kleintransporter nicht erfüllen. 
In der Basisausstattung kom-
men die meisten Modelle aber 
meist in einer Dreisitzvariante.

Auf harten Arbeitseinsatz 
getrimmte Werkstoffe
Robuste Böden aus verschleiß-
festen Kunststoffen, Variable 
Gurtbefestigungssysteme und 
steife und stabile Wände bie-
ten in Kombination mit An-
tirutschmatten eine perfek-
te Ladungssicherung auch bei 
höheren Geschwindigkeiten. 
Zusätzliche passive Sicherheits-
systeme wie das Antiblockier-
system ABS oder elektronische 
Stabilitätssystem ESP sind in 
dieser Klasse meist Standard 
und verringern weitere Gefah-
ren im Straßenverkehr. ◆
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Die Klimaanlage ist heute 
für fast alle Autofahrer ein 
Muss – selbst in Kompakt- 
oder Kleinwagen. Mittler-
weile rüsten die Hersteller 
deutlich mehr als 90 Prozent 
ihrer Fahrzeuge mit dem 
Komfortbauteil aus.

Moderne Klimaan-
lagen mit Pollen- 
beziehungsweise 

Aktivkohlefi lter bieten neben 
einem kühlen Kopf an heißen 
Tagen auch den Vorteil, dass sie 
die in den Innenraum strömen-
de Außenluft gründlich reini-
gen. Das funktioniert jedoch 
nur bei einwandfreiem, saube-
rem Filtersystem. Ansonsten 
können sich dort Keime oder 
Bakterien einnisten und die 
Luft im Auto verunreinigen. 
Deshalb die vorgeschriebenen 
Wechselintervalle beachten.

Optimale Temperatur zwi-
schen 21 und 23 Grad
Mitunter verbreiten Klimaan-
lagen nach dem Start modrige 
Gerüche, Indiz für Pilzbefall 
durch Restfeuchtigkeit. Dann 

Klimaanlage:
Filtersystem regelmäßig

austauschen

ist meist eine Desinfektion der 
Anlage fällig. Als Vorbeuge-
maßnahme empfi ehlt der TÜV 
Rheinland: „Kurz vor Ende der 
Fahrt, etwa mit der Eco-Taste, 
die Kühlfunktion ausschalten, 
das Gebläse aber weiterlaufen 
lassen. Der Fahrtwind trock-
net so die Feuchtigkeit im Be-
reich des Verdampfers und 
der Leitungen ab.“ Als opti-
male Innenraumtemperatur 
im Auto gilt der Bereich zwi-
schen 21 und 23 Grad Celsi-
us, ein vernünftiger Kompro-
miss zwischen Wohlfühlfaktor 
und Wirtschaftlichkeit. Denn: 
Läuft der Kompressor der Käl-
temaschine stets auf vollen 
Touren, erhöht sich auch der 
Kraftstoffverbrauch.

Regelmäßige Wartung 
nicht erforderlich
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Außerdem gilt: Die Klimaanlage 
immer mal wieder für ein paar 
Minuten einschalten, damit die 
Bauteile des Aggregats stets gut 
geschmiert bleiben. Ansons-
ten ist eine regelmäßige War-
tung des geschlossenen Systems 
– vergleichbar mit einem Kühl-
schrank – aus technischer Sicht 

nicht erforderlich. Lässt aller-
dings die Kühlleistung der An-
lage deutlich nach, kann das auf 
einen Kältemittelverlust hindeu-
ten. In diesem Fall die Anlage 
vom Fachmann auf Dichtigkeit 
prüfen und den Füllstand kon-
trollieren lassen. ◆

Quelle: TÜV Rheinland

Brummis leuchten besser

Auch Nutzfahrzeuge
profitieren vom Licht-Test

Trucker und Busfahrer 
sollten regelmäßig die Be-
leuchtung ihres Fahrzeugs 
überprüfen lassen. Das ga-
ben die Organisatoren des 
Licht-Tests, das Deutsche 
Kfz-Gewerbe und die Ver-
kehrswacht, jetzt bekannt. 

Anlass sei die hohe 
Mängelquote in der 
Statistik, betonte ein 

Sprecher der Kfz-Innung. Ent-
sprechendes Aktionsmaterial 
werde den Werkstätten zur Ver-
fügung gestellt. 

Die Erfahrung zeigt: Je-
der dritte Truck oder Bus war 
mit fehlerhafter Licht-Anlage 
unterwegs. Die Mängelquote 
von 34 Prozent ergab auf den 

Bestand hochgerechnet rund 
800.000 Nutzfahrzeuge mit 
Licht-Mängeln. 

Jeder fünfte Truck oder Bus 
war einäugig unterwegs und bei 
neun Prozent der überprüften 
Fahrzeuge waren sogar beide 
Scheinwerfer fehlerhaft. Jeder 
sechste Brummifahrer blendete 
den Gegenverkehr mit zu hoch 
eingestellten Scheinwerfern. 
Die Bilanz nahm der Sprecher 
zum Anlass, an alle Trucker 
und Busfahrer zu appellieren, 
jetzt verstärkt auf eine intak-
te Beleuchtung zu achten. Ge-
rade in der dunklen Jahreszeit 
und bei schlechten Witterungs-
verhältnissen stellten Nutzfahr-
zeuge ohnehin ein erhöhtes Si-
cherheitsrisiko dar. ◆
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Risiken beim Fahren mit Anhänger nicht unterschätzen

Bis zu 50 Prozent längerer Bremsweg
Anhänger leisten jetzt im Frühsommer 
gute Dienste. Ob Baumschnitt, Bau-
material oder größere Möbelstücke 
– beim Transport hilft oft ein kleiner 
Anhänger, etwa aus dem Baumarkt, 
weiter. Die Experten von DEKRA war-
nen ungeübte Autofahrer allerdings 
davor, die Risiken beim Fahren mit An-
hänger zu unterschätzen. So könne 
sich beim Pkw der Bremsweg mit bela-
denem Anhänger um fast 50 Prozent 
verlängern.

Typische Gefahrenquellen beim 
Fahren mit Anhänger sind den 
Sachverständigen zufolge das 

Überladen, unzureichende Ladungssiche-
rung, überalterte Reifen oder zu schnel-
les Fahren. Schon das ungewohnte Rück-
wärtsfahren und Rangieren mit dem 
Gespann bereitet vielen Probleme. Uner-
fahrenen Fahrern empfehlen die Experten 

eine kleine Übungseinheit auf einem geeig-
neten, wenig frequentierten Parkplatz, be-
vor sie sich ins Verkehrsgeschehen stürzen. 
Dringend geraten ist auch eine Abfahrt-
kontrolle; denn für eventuelle Folgen von 

Fehlern trägt der Fahrer die volle Verant-
wortung. Neben dem festen Sitz der An-
hängerdeichsel und der Kabelverbindung 
für die Elektrik ist zu kontrollieren, ob die 
Blinker, Brems- und Rücklichter funktio-
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nieren und der Reifendruck für 
die vorgesehene Last ausreicht. 
Autofahrer sollten zudem daran 
denken, dass für das Fahren mit 
Anhänger das Tempo auf 80 
km/h beschränkt ist. Nur mit 
einer speziellen Zulassung sind 
100 km/h erlaubt.

Vorsicht auch bei den zuläs-
sigen Anhängelasten: Die klei-
nen Anhänger bis 750 kg zu-
lässige Gesamtmasse, die mit 
dem Pkw-Führerschein Klasse 
B gefahren werden dürfen, ha-
ben bei einem Leergewicht von 
etwa 150 kg eine Nutzlast von 
rund 600 kg. Doch Achtung: 
die zulässige Anhängelast des 
Zugfahrzeuges (Leergewicht 
des Anhängers plus Nutzlast) 
darf nicht überschritten wer-
den. Also: vorher in den Fahr-
zeugpapieren nachschauen.

Auch wenn der Fahrer nur 
so viel zulädt wie erlaubt, muss 
er sich mit beladenem Anhän-
ger auf einen erheblich länge-
ren Bremsweg einstellen. Er 
verlängert sich bei einer Voll-
bremsung aus 80 km/h um 15 
auf 46 Meter, das sind knapp 
50 Prozent mehr als ohne An-
hänger. Wichtig deshalb: vor-
sichtig fahren und genügend 
Abstand halten. Das Überla-
den des Anhängers kann den 
Bremsweg noch einmal drama-
tisch verlängern. Bei Überlast 
wächst zudem die Gefahr, dass 
der Anhänger ausbricht oder 
ins Schlingern gerät. Selbst auf 
das normale ESP und ABS dür-
fen sich Autofahrer dabei nicht 
verlassen. Droht sich das Ge-
spann aufzuschaukeln, heißt es, 
sofort vom Gas gehen und ge-
fühlvoll abbremsen.

Eine weitere Gefahrenquel-
le ist auch die falsche Vertei-
lung der Beladung. Zu viel Ge-

wicht im Anhängerheck kann 
die Hinterräder des Pkw so 
stark entlasten, dass die ganze 
Kombination ihre Fahrstabili-
tät verliert. Hier gilt die Regel: 
Schwere Teile nach unten und 
möglichst in der Anhängermit-
te platzieren. Wichtig ist auch, 
die in den Papieren angegebene 
Stützlast der Anhängekupplung 
(meist 50 bis 100 kg) einzuhal-
ten. Und: Die zulässige Gesamt-
masse ist beim Transport schwe-
rer Güter wie Steinen, Fliesen 
oder Brennholz schnell erreicht. 
Um Gefahren für sich selbst 
und andere auszuschließen, 
muss außerdem die Ladung gut 
gesichert werden. Schwere Teile 
sind mit Zurrgurten zu sichern. 
Spannnetze eignen sich, um das 
Wegfl iegen leichter, loser Tei-
le, wie Laub und Geäst, zu ver-
hindern. Als typische Schwach-
stelle an Anhängern fallen den 
Experten von DEKRA regelmä-
ßig auch überalterte und rissige 
Reifen auf. Wenn Reifen älter 
sind als sechs Jahre, sollten sie 
selbst bei noch ausreichender 
Profi ltiefe vom Fachmann un-
tersucht und gegebenenfalls 
ausgetauscht werden.

Für das Fahren von Kom-
binationen ist im Übrigen die 
passende Fahrerlaubnis ein 
Muss. Bei Anhängern bis 750 
kg zulässige Gesamtmasse ge-
nügt der Pkw-Führerschein 
Klasse B. Der Anhänger darf 
sogar schwerer sein, die Kom-
bination aber nicht mehr als 
3.500 kg auf die Waage brin-
gen. Die Fahrerlaubnisklasse 
B mit Schlüsselzahl 96 reicht 
für Kombinationen bis 4.250 
kg. Und mit Klasse BE darf 
der Fahrer ein Zugfahrzeug bis 
3.500 kg und zusätzlich einen 
Anhänger bis 3.500 kg (jeweils 
zulässige Gesamtmasse) in 
Schlepp nehmen. ◆
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Egal ob Pkw, Wohnmo-
bil oder Motorrad: Vor der 
Fahrt in den Urlaub steht 
ein gründlicher Check des 
Fahrzeugs an. Für die Reifen 
gilt: auf Risse, Beulen, porö-
se Stellen und ausreichende 
Profiltiefe achten. 

Selbst, wenn der Gesetz-
geber lediglich 1,6 Mil-
limeter vorschreibt, soll-

te der Austausch auf Grund der 
steigenden Aquaplaninggefahr 
bei 2,5 mm bis 3 mm Restpro-
fi ltiefe erfolgen. Besonders bei 
potenten Bikes ist die Laufl eis-
tung der Gummis, abhängig 
von Leistung und Fahrweise, 
nicht so groß wie bei Pkw‘s. 
Deshalb möglichst mit neu-
wertigen Pneus auf große Fahrt 
gehen. Fabrikneue Motorrad-
reifen müssen vorsichtig einge-
fahren werden, bis sie genügend 
Grip aufgebaut haben. Brems-
scheiben des Zweirads auf Rie-
fen oder Rostbefall prüfen und 
kontrollieren, ob die Stärke der 
Bremsbeläge oder -klötze noch 
ausreicht. Die Bremsleitungen 
müssen absolut dicht sein, dür-
fen keine Risse oder Scheuer-

Wohnmobil, Pkw, Bike: 

Vor dem Urlaub gründlich 
durchchecken

stellen haben. Wie für Pkw und 
Wohnmobile bieten alle TÜV 
Rheinland-Prüfstellen auch für 
Motorräder eine Prüfung der 
Bremsfl üssigkeit an.

Gasanlagen vom Fach-
mannkontrollieren lassen
Bei der Flüssiggasanlage in Ca-
ravans oder Wohnmobilen 
heißt es für Laien: Finger weg. 
Denn jedes Leck kann zur Ex-
plosion führen. Reparaturen 
unbedingt der Fachwerkstatt 
überlassen. Wie vorgeschrieben, 
checken die TÜV Rheinland-
Experten überdies das Bauteil 
alle zwei Jahre – in der Regel 
bei der Hauptuntersuchung. 
Wer im Urlaub keine unliebsa-
me Überraschung erleben will, 
kann vor der Fahrt die Gasan-
lage bei den TÜV Rheinland-
Prüfstellen kontrollieren lassen.

Fracht mit Spanngurten 
fixieren
Für den Urlaubstrip wird das 
Auto zum Packesel. Beim Be-
laden deshalb einige Regeln 
beachtet: Schwere Gegenstän-
de gehören ganz unten in den 
Kofferraum. Bei Kombis die 
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Fracht mit Spanngurten fi xie-
ren, damit sie auf der Ladefl ä-
che nicht verrutscht. Wer das 
Ladevolumen eines Kombis 
oder Vans voll ausnutzen will, 
für den ist ein stabiles, fest ein-
gebautes Sicherungsnetz unver-
zichtbar. Zwischen Dach und 
Boden eingeklemmte, Hunde-
gitter können das Gepäck bei 
einer Vollbremsung nicht zu-
rückhalten. Wer eine Dachbox 
montiert, sollte beim Kauf auf 
das GS-Zeichen für geprüfte 

Sicherheit, wie es auch TÜV 
Rheinland vergibt, achten. 
Nach einer Fahrstrecke von ca. 
50 km sollten die Befestigungen 
der Dachbox nochmals nach-
gezogen werden. Durch den 
sich ändernden Schwerpunkt 
des Fahrzeuges ändern sich die 
Fahreigenschaften sowie die 
Seitenwindempfindlichkeit. 
Das sollte durch angepasste 
Geschwindigkeit entsprechend 
kompensiert werden. ◆

Quelle: TÜV Rheinland
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Die vielen Facetten des Metallbaus 
aufzuzählen ist nicht ganz einfach. 
Das Handwerk des Metallbauers und 
auch die Betriebe der Innung sind un-
glaublich vielseitig. Zu Recht – denn 
bereits in der dreieinhalbjährigen Aus-
bildung gilt es für den Nachwuchs 
zwischen drei sehr unterschiedlichen 
Fachrichtungen zu entscheiden: der 
Konstruktionstechnik, der Metallge-
staltung und dem Nutzfahrzeugbau. 

Der Metallbauer mit Fachrichtung 
Konstruktionstechnik ist da-
bei der Fachmann, wenn es um 

das Herstellen und Montieren von Metall- 
und Stahlbaukonstruktionen und Bautei-
len und Bauelementen oder das Einrichten 
von Arbeitsplätzen an Baustellen geht. 

Auch wenn das Neubauwesen seit ei-
nigen Jahren rückläufi g ist, nimmt die 
Konstruktionstechnik einen großen Teil 
der Arbeit des Metallbauers ein. Hierzu 
zählen auch Reparaturarbeiten für Schu-
len und Städte oder Aufträge wie der Bau 
von Carports, modernen Fensterfronten, 
Sicherheitstechnik, der Bau von Treppen, 
Balkonen, Zaunanlagen oder Wintergär-
ten. Verstärkt gefragt ist hier die Kombi-
nation aus Glas und Metall.

Konstruktionstechnik, Metallgestaltung oder Nutzfahrzeugbau

So vielseitig ist der
Beruf des Metallbauers
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Wer es optisch nicht ganz so modern 
mag oder den Charme eines Altbaus er-
halten möchte, ist beim Metallbauer mit 
Fachrichtung Metallgestaltung sehr gut 
aufgehoben. Unter den Bereich der Kunst-
schmiederei fallen so individuelle Arbeiten 
wie kunstvolle Balkon- oder Treppenge-
länder, Handläufe oder auch schmiedeei-
serne Tore.

Hier ist die Kreativität des
Meisterbetriebs gefragt
Zwar hat der Kunde in der Regel eine vage 
Vorstellung von der gewünschten Arbeit, 
jedoch liegt  die kunstvolle Ausgestaltung 
beim Fachmann. Damit sicher gestellt 
ist, dass Wunschvorstellung und Resultat 

übereinstimmen, verwendet eine Vielzahl 
von Meisterbetrieben heute auch digita-
le Techniken, die dem Kunden die Wir-
kung der fertigen Arbeit zeigen können: 
Spezielle Softwareprogramme ermögli-
chen es, die Wirkung eines schmiedeeiser-
nen Zauns direkt am eigenen Haus zu tes-
ten – hierzu wird einfach eine Fotografi e 
des Hauses digitalisiert und im Anschluss 
können verschiedene Gestaltungsvarian-
ten nach Kundenwunsch digital „durch-
gespielt“ werden.

Zum fertigen Zaun braucht es dann 
aber echte Handwerkskunst. Zu fertigen-
de Einzelteile werden auch heute noch 
in Handarbeit am Schmiedefeuer herge-

stellt. Das Kunstschmieden ist defi nitiv 
ein echtes Handwerk, das auch zukünf-
tig nicht durch Maschinen ersetzt werden 
kann. In anderen Bereichen ist jedoch 
häufi g festzustellen, dass Firmen, die 
zum Beispiel mit fertig gelieferten Sys-
temen wie Balkonkonstruktionen arbei-
ten, selbstverständlich nicht die gleiche 
Qualität bieten können. Diese fertigen 
Systeme haben nicht nur einen negati-
ven Einfl uss auf den Preis der qualitativ 
hochwertigen Handarbeit, sondern sind 
auch schlichtweg nicht sicher genug, 
wenn die Steinplatten eines Balkons bei-
spielsweise einfach nur auf Traversen aus 
Aluminium gelegt werden. 

Wer sich im Bereich der Metallgestal-
tung weiterbilden möchte, kann sich auf 
den Fachbereich Denkmalschutz spezia-
lisieren. Eine spezielle Weiterbildung ist 
für die Restaurierungsarbeiten in Kirchen 
oder historischen Gebäuden unbedingt 
notwenig, da viele Techniken und Mate-
rialien in der heutigen Zeit so nicht mehr 
angewandt werden und erst in speziellen 
Weiterbildungen erlernt werden müssen. 

Neben der Konstruktionstechnik und 
der Metallgestaltung umschließt der Beruf 
des Metallbauers zudem den Nutzfahrzeug-
bau als dritte Fachrichtung. Hier werden 
Komponenten wie zum Beispiel Behälter, 
Tanks, komplexe Schweißkonstruktionen, 
Abdeckbleche oder Werkzeugkästen herge-
stellt, wie man sie beispielsweise in Feuer-
wehrfahrzeugen, Kehrmaschinen, mobilen 
Kranen, Schneeräumgeräten, Fräsen oder 
Hydrauliksystemen fi ndet. ◆
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Fördermaßnahmen zum technischen 
Einbruchschutz in NRW

Im Rahmen der Förderung von Bar-
rierefreiheit und Energieeffizienz wer-
den nun auch Maßnahmen zum Ein-
bruchschutz berücksichtigt.

Das Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr des Landes Nordrhein-

Westfalen (MBWSV) hat mit RdErl. vom 
23.1.2014 die „Richtlinien zur Förde-
rung von investiven Maßnahmen“ um 
den „Einbau von Sicherheitstechnik zum 
Schutz gegen Einbruch zur Verbesserung 
der Sicherheit am und im Gebäude“ er-
gänzt.

Was wird gefördert?
Einbau von Sicherheitstechnik zum 
Schutz gegen Einbruch und zur Verbesse-
rung der Sicherheit am und im Gebäude 
(z. B. Einbau oder Nachrüsten von Türen 
mit Türspionen oder Querriegelschloss, 
Verriegelung von Fenstern oder Fenster- 
und Kellertüren, Verbesserung der Belich-
tung am und im Gebäude z. B. durch Be-
wegungsmelder)

Wie sieht die Förderung aus?
» Gefördert werden mit einem zinsgüns-

tigen Darlehen max. 50 % der för-
derfähigen Kosten, höchstens jedoch
15.000 € pro Wohnung.

» Die Bagatellgrenze beträgt 1.500 €

(= Mindestbetrag, der aufgebracht wer-
den muss).

» Förderfähige Kosten sind z. B. Kosten 
für die Erneuerung, bzw. Nachrüstung 
sicherheitsrelevanter Bauteile, nicht 
aber Kosten für die gleichzeitige Reno-
vierung der Räume.

» Der Zinssatz für das zinsgünstige Dar-
lehen beträgt effektiv 1 % (0,5 % Zins-
satz plus Verwaltungskosten).

» Der Zinssatz ist für 10 Jahre fest. Da-
nach wird das Darlehen marktüblich 
verzinst.

» Die Fördermaßnahme zum Einbau 
von Sicherheitstechnik zum Schutz ge-
gen Einbruch ist nicht an Bedingungen 
geknüpft und kann von Jedermann be-
antragt werden.

» Die Bewilligung dieser Fördermaßnah-
me ist an keine Einkommensgrenzen 
gebunden.

» Fördermittel werden bei der Stadt- 
oder Kreisverwaltung (Bewilligungsbe-
hörde) beantragt, in deren Bereich das 
zu fördernde Objekt liegt.

» Das MBWSV hat im Internet unter 
www.nrwbank.de/WfaAuskunft/Wfa-
Auskunft eine Übersicht der jeweils 
zuständigen Bewilligungsbehörden 
mit deren Erreichbarkeiten eingestellt. 
Dort müssen die Interessenten ihre An-
träge selbst einreichen und ggf. weitere 
Beratung und Auskünfte einholen.

» Bei positiver Entscheidung erteilt die 
Bewilligungsbehörde eine Förderzu-
sage. Diese ist Grundlage für den Ab-
schluss eines Darlehensvertrags mit der 
„NRW.BANK“.

Die förderfähige Summe von 15.000 €
kann in Kombination mit weiteren för-
derfähigen Maßnahmen erhöht werden, 
z. B. in Verbindung mit energetischen 
Maßnahmen oder mit weiteren Maßnah-
men zur Reduzierung von Barrieren.

Für die Inanspruchnahme von Kom-
binationsfördermaßnahmen gelten ande-
re Konditionen und Bedingungen, z. B. 
längere Zinsbindungen, Tilgungsnachläs-
se bis zu 20 %, Einkommensgrenzen und 
Belegungsbindungen.

Die Verbraucherzentrale NRW (VZ 
NRW) hat auf ihrer Homepage unter 
www.vz-nrw.de/foerder-programme eine 
Kurzinfo und eine Gesamtübersicht zu 
den Förderprogrammen eingestellt. ◆
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Schüler haben die bes-
ten Berufschancen, wenn 
sie wissen, was sie wollen. 
Die neue Unterrichtsmappe 
des Bundesverbands Metall 
(BVM) für allgemeinbilden-
de Schulen wie Haupt- und 
Realschule ermöglicht jetzt 
Lehrern der Klassen 7 bis 10, 
das Metallhandwerk im Un-
terricht zu vermitteln.

Die einfach zu hand-
habende Lose-Blatt-
Sammlung „Metall 

ist überall“ informiert über 
die aktuellen Berufsbilder des 
Metallhandwerks und enthält 
Arbeitsblätter sowie Vorlagen 
etwa für Eignungsprofi le. Denn 
stimmen die Vorstellungen und 
Fähigkeiten der Schüler mit der 
Berufsrealität überein, bietet 
sich ein gezieltes Praktikum an.

Seit drei Jahren bildet der 
BVM in den örtlichen Metal-
linnungen ehrenamtliche Be-
rufsorientierungsbeauftragte 
aus. Sie vermitteln beispiels-
weise Schülerpraktika und Aus-
bildungsplätze in regionalen 
Betrieben und stellen ab sofort 
das mit der Bildungsagentur 
CARE-LINE für die Lehrpläne 
aller Bundesländer erarbeitete 
Material vor. Es ist kostenlos 
bestellbar über das Servicepor-
tal des BVM www.metallaus 
bildung.info

Zukunftsschmiede
Sekundarstufe
Vom geschmiedeten Eingangs-
tor über die Metallskulptur bis 
hin zur monumentalen Brücke 
– all das ist Metallhandwerk. 
Die Unterrichtsmappe „Metall 
ist überall“ erklärt Lehrern und 

Schülern die beiden hauptsäch-
lichen Berufe Metallbauer und 
Feinwerkmechaniker mit ihren 
Fachrichtungen oder Speziali-
sierungen. Sie lernen außerdem 
die Bildungs- und Karrierewe-
ge kennen.

„Das moderne Metallhand-
werk bietet spannende und si-
chere Berufsperspektiven für 
männliche und weibliche Ju-
gendliche ohne und mit Mig-
rationshintergrund“, so BVM-
Präsident Erwin Kostyra. 
„Unsere kleinen und mittleren 
Betriebe bilden die Jugendli-
chen qualifi ziert aus – in guter 
Atmosphäre. Das bedeutet per-
sönliche Betreuung und einen 
guten Einstieg in das Berufsle-
ben.“

Ergänzend vermittelt das 
Portal www.metallausbildung.
info des BVM die Berufe, 
Ausbildungen und Chancen 
der Branche anschaulich und 
kompakt in digitaler Form. Es 
bietet neben den wichtigsten 
Informationen Entscheidungs-
hilfen wie Tests, Praxisberichte, 
Informations- und Unterrichts-
material, regionale Kontakte, 
weiterführende Links und ei-
nen persönlichen Beratungs-
service. Stellenbörsen und Be-
werbungstipps runden das 
Angebot ab.

Lehrer erhalten über das 
Portal ebenfalls kostenfrei ein 
multimediales Informations-
paket mit Flyern, Broschüren, 
CDs und dem druckfrischen 
Jugendmagazin des Handwerks 
„handfest“. ◆

Quelle: Bundesverband Metall

Berufsorientierung und
Karriere im Metallhandwerk
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Als „TÜV neu“ verkauftes Fahrzeug

Sofortiger Rücktritt bei
fehlender Verkehrssicherheit

Die Klägerin hatte am 3.8.2012 von 
dem Beklagten, ein Autohändler, ei-
nen 13 Jahre alten Opel Zafira mit ei-
ner Laufleistung von 144.000 km zum 
Preis von 5.000,00 Euro gekauft.

Entsprechend der im Kaufvertrag 
getroffenen Vereinbarung („HU 
neu“) war am Tag des Fahrzeug-

kaufs die Hauptuntersuchung durchge-
führt und das Fahrzeug mit einer HU-
Plakette versehen worden. Am Tag nach 
dem Kauf versagte der Motor mehrfach. 
Die Klägerin ließ das Fahrzeug unter-
suchen und erklärte mit Schreiben vom 
30.8.2012 die Anfechtung des Kaufver-
trags wegen arglistiger Täuschung, hilfs-
weise den Rücktritt, unter anderem wegen 
der bei der Untersuchung festgestellten 

erheblichen und die Verkehrssicherheit 
beeinträchtigenden Korrosion an den 
Bremsleitungen. Der Beklagte bestritt 
eine arglistige Täuschung und wandte ein, 
dass die Klägerin ihm keine Gelegenheit 
zur Nacherfüllung gegeben habe und der 
Rücktritt deshalb unwirksam sei.

Die Klägerin verlangte die Rückzah-
lung vom Kaufpreis und hatte mit diesem 
Vorbringen in allen Instanzen Erfolg.

Der Bundesgerichtshof kam im Ergeb-
nis dazu, dass der Anspruch der Klägerin 
auf Rückzahlung des Kaufpreises sich je-
denfalls aus dem von ihr hilfsweise erklär-
ten Rücktritt ergebe, auch wenn die Fest-
stellungen zur Arglist nicht ausreichend 
aufgeklärt waren. Das gekaufte Fahrzeug 

war mangelhaft, weil es sich entgegen der 
vereinbarten Beschaffenheit aufgrund der 
massiven, ohne weiteres erkennbaren Kor-
rosion nicht in einem Zustand befand, der 
die Erteilung einer HU-Plakette am Tag 
des Kaufvertrags rechtfertigte. Die Kläge-
rin war deshalb auch ohne vorherige Frist-
setzung zum Rücktritt berechtigt, weil 
eine Nacherfüllung für sie nach § 440 S. 
1 Alt. 3 BGB unzumutbar war. Angesichts 
der beschriebenen Umstände hat die Klä-
gerin nachvollziehbar jedes Vertrauen in 
die Zuverlässigkeit und Fachkompetenz 
des beklagten Gebrauchtwagenhändlers 
verloren und musste sich nicht auf eine 
Nacherfüllung durch ihn einlassen. ◆

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
15.4.2015 – Az. VIII ZR 80/14

Geänderte Regeln für Kurzzeit-
kennzeichen seit 1. April 2015 in Kraft

Seit dem 1. April 2015 ist die neue 
Kurzzeitkennzeichenregelung in Kraft, 
nach der nur noch Autos mit gültiger 
Plakette ein solches 5-Tage-Nummern-
schild bekommen sollen. Einzige Aus-
nahme: Fahrten zur nächst gelegenen 
Werkstatt und der Untersuchungsstel-
le sind auch weiterhin ohne TÜV er-
laubt. Allerdings nur dann, wenn das 
Fahrzeug auch verkehrssicher ist.

Die neue verschärfte Richtlinie 
soll dem Missbrauch mit Kurz-
zeitkennzeichen vorbeugen, so 

das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur. Die Zahl solcher 
Fälle sei in der Vergangenheit stark an-
gestiegen. Die Kfz-Kennzeichen würden 

weiter verkauft, verkehrsunsichere Fahr-
zeuge seien auf den Straßen unterwegs, 

ohne dass man diese einem Halter zuord-
nen könne.
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Kaufsache mangelhaft:

Kein Rücktritt ohne
ordnungsgemäße Fristsetzung

Eine Fristsetzung setzt eine be-
stimmte und eindeutige Aufforde-
rung zur Behebung des Mangels vor-
aus. Fordert der Käufer den Verkäufer 
lediglich dazu auf, binnen einer Frist 
die schriftliche Zusage zu erteilen, den 
Austausch der mangelhaften Kaufsa-
che „in Auftrag zu geben“, liegt keine 
zum Rücktritt berechtigende Fristset-
zung zur Mängelbeseitigung vor.

Das hat das Oberlandesgericht 
Bremen in folgendem Fall ent-
schieden: Der Kläger erwarb im 

November 2013 von der Beklagten, einer 
Neu- und Gebrauchtwagenhändlerin, ei-
nen gebrauchten PKW zu einem Kauf-
preis von 7.185,00 € und holte das Fahr-
zeug Ende November ab. Im Dezember 
2013 stellte der Kläger Probleme mit dem 
Automatikgetriebe fest. Es wurde festge-
stellt, dass bei dem Fahrzeug ein Getrie-
beschaden vorlag. Mit Schreiben eines 
Prozessbevollmächtigten des Klägers aus 
Dezember 2013 machte der Kläger gegen-
über der Beklagten Gewährleistungsan-
sprüche geltend und verlangte die „schrift-
liche Mitteilung, dass mein Mandant die 
entsprechende Reparatur in Auftrag ge-

ben kann“. Sodann forderte der Kläger die 
Beklagte nochmals auf, das Getriebe des 
Fahrzeugs nicht reparieren, sondern aus-
tauschen zu lassen und dies „kurzfristig 
beim Autohaus S. in Auftrag zu geben“. 
Gleichzeitig setzte der Kläger eine Frist 
für die Zusage der Austauschreparatur bis 
Mitte Januar 2014. Nach Ablauf der Frist 
erklärte er den Rücktritt vom Vertrag und 
verlangte die Rückzahlung des Kaufprei-
ses. Die Beklagte ließ das Getriebe repa-
rieren.

Der Kläger verklagte sodann die Be-
klagte auf Rückzahlung des Kaufpreises, 
da er zurückgetreten sei. Dem gab das 
Landgericht Bremen vollumfänglich statt. 
Gegen das Urteil wand sich die Beklagte 
in der Berufung. Sie war der Auffassung, 
dass kein Rücktrittsgrund vorlag und kei-
ne wirksame Aufforderung zur Nacherfül-
lung vorlag.

Die Berufung hat überwiegend Erfolg. 
Der Kläger kann keine Rückzahlung des 
Kaufpreises verlangen, da kein wirksamer 
Rücktritt vorliege. Es fehle insbesonde-
re an einer für den Rücktritt notwendi-
gen Setzung einer angemessenen Frist zur 

Nacherfüllung. Eine solche Fristsetzung 
liege hier nicht vor. Zwar sei das Fahrzeug 
unstreitig aufgrund des Getriebeschadens 
mangelhaft, jedoch habe der Kläger mit 
der Mangelanzeige aus Dezember 2013 
keine wirksame Fristsetzung abgegeben. 
Eine solche Fristsetzung setze eine be-
stimmte und eindeutige Aufforderung zur 
Behebung des Mangels voraus. Sie könne 
nicht darin liegen, den Kläger bloß auf-
zufordern, sich über die Leistungsbereit-
schaft zu erklären. Ferner liege es in der 
Wahl der Händlerin, wie sie den Mangel 
beseitigt, d.h. entweder durch Austausch 
oder Reparatur des Fahrzeugs.

OLG Bremen, Urteil vom
27.3.2015, Az. 2 U 12/15

Hinweis: Ein Rücktritt vom Kaufvertrag 
setzt üblicherweise eine eindeutige und 
bestimmte Aufforderung zur Mängelbe-
seitigung voraus. Diese sollte aus Beweis-
sicherungsgründen immer in schriftlicher 
Form erfolgen. Einer Fristsetzung bedarf 
es nur in besonderen Ausnahmefällen 
nicht, in denen eine solche Fristsetzung 
dem Käufer nicht zuzumuten ist. ◆

Seit dem 1. April 2015 werden Kurz-
zeitkennzeichen vergeben, wenn das Fahr-
zeug den Zulassungsbehörden bekannt ist, 
eine gültige Hauptuntersuchung und Si-
cherheitsprüfung nachgewiesen wird und 
das Fahrzeug im Fahrzeugschein benannt 
wird. Nach den neuen Regeln sind Fahr-
ten ohne Hauptuntersuchung nur in Aus-
nahmefällen möglich.

So kann man bis zu einer Prüfstelle im 
Zulassungsbezirk fahren, die das Kennzei-
chen ausgestellt hat. Auch die Rückfahr-
ten sind erlaubt. Ferner ist die Fahrt für 

eine unmittelbare Reparatur von Män-
geln in die nächst gelegene Werkstatt im 
Zulassungsbezirk erlaubt. Jedoch gilt die-
se Ausnahme nicht für Fahrzeuge, die bei 
der Überprüfung als verkehrsunsicher ein-
gestuft werden. Händlerkennzeichen sind 
von den neuen Beschränkungen nicht be-
troffen, deren Anbieter unterliegen aber 
erhöhten Anforderungen in ihrer Zuver-
lässigkeit.

Allgemein gilt, dass die Kurzzeitkenn-
zeichen nur für Probe- oder Überfüh-
rungsfahrten genutzt werden dürfen. 

Durch den konkreten Fahrzeugbezug 
kann das Kurzzeitkennzeichen so nicht 
mehr an einem anderen Fahrzeug verwen-
det werden.

Nach Ablauf der Gültigkeit des Kurz-
zeitkennzeichens darf das Fahrzeug auf öf-
fentlichen Straßen nicht mehr in Betrieb 
gesetzt werden.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen die 
Rechtsabteilung ihrer Kreishandwerker-
schaft zur Verfügung. ◆
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Nichtaufnahme von Arbeit
ist bei rechtswidriger Versetzung

keine Arbeitsverweigerung
Wird eine Versetzungsanordnung 

nicht befolgt, liegt in der Nichtauf-
nahme der Arbeit am neuen Arbeits-
ort keine zur Kündigung berechtigen-
de beharrliche Arbeitsverweigerung, 
wenn die Versetzung objektiv rechts-
widrig ist.

Das hat das Landesarbeitsge-
richt Köln in folgendem Fall 
entschieden. Der 59 Jahre alte 

Kläger war seit rund 37 Jahren bei der 

Beklagten beschäftigt. Zunächst kündig-
te die Beklagte das Arbeitsverhältnis aus 
krankheitsbedingten Gründen, bot dem 
Kläger aber ein auf die Dauer des Kün-
digungsrechtsstreits befristetes Prozessar-
beitsverhältnis an. Dieses Angebot nach 
der Kläger an und arbeitete für die Be-
klagte weiter.

Rund 1 Monat später versetzte die Be-
klagte den Kläger vom in Deutschland ge-
legenen Werk A in das 70 km entfernte in 

Belgien liegende Werk B. Der Kläger ar-
beitete dort nach einer 4-wöchigen krank-
heitsbedingten Arbeitsunfähigkeit 1 Tag 
lang und lehnte dann eine Weiterarbeit 
in Belgien ab. Daraufhin kündigte die Be-
klagte das Arbeitsverhältnis außerordent-
lich fristlos. Das Arbeitsgericht stellte fest, 
dass die zunächst ausgesprochene Kündi-
gung unwirksam gewesen sei, jedoch die 
außerordentliche Kündigung wegen be-
harrlicher Arbeitsverweigerung wirksam 
sei. Die Versetzung nach Belgien sei wirk-

Tariflicher Mindestlohn gilt auch
für Feiertage und Krankheitszeiten

Arbeitgeber müssen einen tarifli-
chen Mindeststundenlohn nicht nur 
für tatsächlich geleistete Arbeitsstun-
den zahlen, sondern auch für Feierta-
ge, Zeiten einer krankheitsbedingten 
Arbeitsunfähigkeit und im Rahmen 
der Urlaubsabgeltung.

Das ergibt sich aus dem Entgelt-
ausfallprinzip des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes und dem Re-

ferenzprinzip des Bundesurlaubsgesetzes. 
Diese Prinzipien gelten auch, wenn die 
Mindestlohnregelung keine Bestimmun-
gen zur Entgeltfortzahlung und zum Ur-
laubsentgelt enthält.

Der Sachverhalt: Die Klägerin war bei 
der Beklagten als pädagogische Mitarbei-
terin beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis 
war der allgemeinverbindliche Tarifvertrag 
zur Regelung des Mindestlohns für päda-
gogisches Personal vom 15.11.2011 (TV-
Mindestlohn) anwendbar. Dieser sah eine 

Mindeststundenvergütung von 12,60 
Euro brutto vor. 

Die Beklagte zahlte zwar für tatsächlich 
geleistete Arbeitsstunden und für Zeiten 
des Urlaubs die Mindeststundenvergütung, 
nicht aber für durch Feiertage oder Arbeits-
unfähigkeit ausgefallene Stunden. Auch die 
Urlaubsabgeltung berechnete sie nur nach 
der geringeren vertraglichen Vergütung.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Kla-
ge verlangte die Klägerin die Zahlung der 
Differenz zum Mindeststundenlohn.

Die Gründe: Die Klägerin hat gegen die 
Beklagte aus dem TV-Mindestlohn einen 
Anspruch auf eine Gehaltsnachzahlung in 
geltend gemachter Höhe für Feiertage und 
Krankheitszeiten sowie als Urlaubsabgel-
tung. Die Höhe der Zahlungen berechnet 
sich nach den für das pädagogische Perso-
nal in Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men erlassenen Mindestlohnvorschriften.

Nach §§ 2 Abs. 1, 3, 4 Abs. 1 EFZG 
hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
für Arbeitszeiten, die aufgrund eines ge-
setzlichen Feiertags oder wegen Arbeits-
unfähigkeit ausfallen, das Arbeitsentgelt 
zu zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall 
erhalten hätte (Entgeltausfallprinzip). Die 
Höhe des Urlaubsentgelts und einer Ur-
laubsabgeltung bestimmt sich nach § 11 
BUrlG nach der durchschnittlichen Ver-
gütung der letzten dreizehn Wochen (Re-
ferenzprinzip).

Diese Regelungen fi nden auch dann 
Anwendung, wenn sich die Höhe des Ar-
beitsentgelts nach einer Mindestlohnrege-
lung richtet, die – wie hier – keine Bestim-
mungen zur Entgeltfortzahlung und zum 
Urlaubsentgelt enthält. Der Rückgriff der 
Beklagten auf die vertraglich vereinbarte 
niedrigere Vergütung war daher unzuläs-
sig. ◆

Bundesarbeitsgericht,
13.5.2015, 10 AZR 191/14
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sam gewesen, weil der Arbeitsort nur ca. 
70 km von dem Wohnort des Klägers ent-
fernt sei. Gegen dieses Urteil des Arbeits-
gerichts wandte der Kläger sich sodann.

Das Landesarbeitsgericht Köln gab dem 
Kläger nunmehr Recht. Die außerordentli-
che Kündigung ist rechtsunwirksam, denn 
es fehlt an einem wichtigen Kündigungs-
grund. Dem Kläger kann keine beharrli-
che Arbeitsverweigerung vorgeworfen wer-
den, weil er durch die Nichtbefolgung der 

objektiv unwirksamen Versetzungsanord-
nung nicht in erheblicher Weise gegen sei-
ne arbeitsvertraglichen Pfl ichten verstoßen 
hat. Das Gericht führt aus, dass die Arbeit 
in dem rund 70 km von seinem Wohnort 
entfernten Arbeitsort dem Kläger fi nanzi-
ell nicht zumutbar sei. Ohne Übernahme 
der zusätzlichen Fahrtkosten bzw. Stellung 
eines Dienstwagens könne die Beklagte 
die Arbeit an dem zugewiesenen Ort nicht 
verlangen. Ferner habe sie keine andere 
zumutbare Lösung angeboten wie etwa 

die Stellung einer angemessenen Dienst-
wohnung in Belgien. Aus diesem Grund 
musste der Kläger die Versetzungsanord-
nung nicht befolgen. Bei der Versetzungsa-
nordnung handelt es sich um eine objektiv 
rechtswidrige Anordnung, so dass eine Be-
folgung einer solchen rechtswidrigen An-
ordnung keine beharrliche Arbeitsverwei-
gerung darstelle. ◆

LAG Köln, Urteil vom
28.8.2014, Az. 6 Sa 423/14

Unberechtigte Mängelrüge; wer trägt 
die Kosten für die Untersuchung?

Zum Sachverhalt: Ein Auftragnehmer 
verpfl ichtet sich zur Neuerrichtung der 
Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsinstal-
lationen einer Krankenhausstation. Nach 
der Abnahme des Gewerks rügt der Auf-
traggeber verschiedene Mängel. Der Auf-
tragnehmer teilt dem Auftraggeber dar-
aufhin schriftlich mit, dass er eine örtliche 
Überprüfung vornehmen werde. Des Wei-
teren teilt er ihm mit, dass, falls die Män-
gel von ihm zu vertreten seien, werde er 
die Nachbesserung durchführen. Würde 
er bei der Überprüfung jedoch feststellen, 
dass die gerügten Mängel entweder gar 
nicht vorhanden sind oder auf von ihm 
zu vertretende Gründe beruhen, müsse 
er dem Auftraggeber die Kosten für die 
Überprüfung einschließlich der Fahrkos-
ten in Rechnung stellen. Auf dieses Schrei-
ben reagierte der Auftraggeber nicht. Der 
Auftragnehmer nahm dann die angekün-
digte Überprüfung vor Ort vor.

Das Oberlandesgericht Koblenz hat 
in seinem Hinweisbeschluss ausgeführt, 
dass einstimmig erwogen wird, die Re-
vision zu verwerfen. Im Detail führt das 
Gericht aus, dass der Auftragnehmer zwar 
richtigerweise prüfen müsse, ob die vorge-
tragenen Mängel vorliegen. Auch müsse 

er grundsätzlich die Kosten einer solchen 
Überprüfung tragen, wenn die Prüfung 
ergibt, dass der Mangel tatsächlich vor-
liegt. Denn in diesem Fall seien die Prü-
fungskosten ein Teil der Kosten der Nach-
besserung.

Ergibt die Überprüfung allerdings die 
Mangelfreiheit des Werkes, könnte die 
Kostentragungspfl icht nicht schlecht-
hin den Auftragnehmer treffen. Sofern 
der Auftragnehmer eine Vergütung für 
die Nachprüfung haben möchte, weil er 
sich für den Mangel nicht verantwort-
lich sieht und deshalb eine Mangelbeseiti-
gungsverpfl ichtung nicht anerkennt, müs-
se er jedoch unzweideutig zum Ausdruck 
bringen, dass er die Arbeiten nicht als 
kostenlose Mängelbeseitigung durchfüh-
ren werde. Im vorliegenden Fall war dies 
erfüllt. Darüber hinaus haben die Partei-
en zur Überzeugung des Gerichtes vertrag-
lich vereinbart, dass der Auftragnehmer die 
Kosten für die örtliche Überprüfung ver-
langen kann, wenn die gerügten Mängel 
nicht vorliegen. Dies ist vorliegend trotz-
dem gegeben, auch wenn der Auftraggeber 
sich auf das Schreiben des Auftragnehmers 
nicht gemeldet hatte. Ausschlaggebend 
war, dass er den Auftragnehmer hat die 

Überprüfung ausführen lassen.

Vorliegend ist der Anspruch auch nicht 
daran gescheitert, dass die Mangelhaftig-
keit zwischen den Parteien streitig geblie-
ben ist. Grundsätzlich sollte dem Auftrag-
nehmer nach dem Inhalt der Vereinbarung 
nur dann eine Vergütung zustehen, wenn 
die gerügten Mängel entweder nicht vor-
handen sind oder nicht vom Auftragneh-
mer zu vertreten seien. Für das Vorliegen 
der gerügten Mängel war jedoch nach der 
Abnahme der Auftragnehmer beweisbela-
stet. Dieser hat vorliegend keine Bewei-
se zu der Mangelhaftigkeit angeboten, so 
dass das Gericht zu Lasten des Auftragge-
bers entschieden hat.

Bei dem oben vorgestellten Sachverhalt 
handelt es sich um eine nicht unkompli-
zierte rechtliche Materie, die verschiedens-
te Fallstricke beinhaltet und zudem in der 
Rechtsprechung weiterhin als umstritten 
gilt. Daher bitten wir Sie, sich in einem 
solchen Falle umgehend an die Rechts-
abteilung der Kreishandwerkerschaft zu 
wenden. ◆

Quelle: OLG Koblenz, Beschluss 
vom 4.3.2015, Az. 3 U 1042/14
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Werbeaussagen als Beschaffenheits-
vereinbarungen im Werkvertragsrecht
Der Auftraggeber hat einen Keller 

in seinem Wohnhaus, der Feuchtig-
keit aufweist, die er beseitigen las-
sen möchte. Er führt gemeinsam mit 
dem zukünftigen Auftragnehmer eine 
Ortsbesichtigung durch, bei der dieser 
ihm eine Broschüre mit der Überschrift 
„Die Patentlösung für trockene Keller“ 
übergibt. Schließlich beauftragt der 
Auftraggeber den Auftragnehmer mit 
der Trocknung des Kellers.

Nach Durchführung und Ab-
schluss der Arbeiten dringt je-
doch weiterhin Feuchtigkeit in 

den Keller ein. Hinsichtlich der Auffor-
derung des Auftraggebers zur Nacherfül-
lung behauptet der Auftragnehmer, es sei 
lediglich die Abdichtung des Kellers gegen 
„von unten kommendes Grundwasser“ 

geschuldet gewesen. Diese sei mangelfrei 
ausgeführt. Daraufhin tritt der Auftrag-
geber vom Vertrag zurück und verklagt 
den Auftragnehmer auf Rückzahlung des 
Werklohns. Das Landgericht gibt der Kla-
ge statt, das Oberlandesgericht weist da-
rauf hin, dass es die daraufhin eingelegte 
Berufung zurückweisen werde.

Der Auftragnehmer schuldet als werk-
vertraglichen Leistungserfolg die Trocken-
legung des Kellers und nicht nur eine be-
stimmte Abdichtungsmaßnahme. Die 
Trockenlegung haben die Parteien, jeden-
falls konkludent, als vertraglich geschulde-
te Beschaffenheit vereinbart.

Der Auftragnehmer muss sich an den 
in der Broschüre getroffenen umfangrei-
chen Werbeaussagen zu den Abdichtungs-

wirkungen seiner Werkleistung festhalten 
lassen, da Werbeaussagen auch im Werk-
vertragsrecht als Begleitumstände für die 
Vertragsauslegung wesentliche Bedeutung 
erlangen und zu einer stillschweigenden 
Beschaffenheitsvereinbarung führen kön-
nen, wenn sie für den Auftraggeber er-
kennbar von erheblicher Bedeutung sind. 
Der Auftragnehmer ist dann entsprechend 
§ 434 Abs. 1 Satz 3 BGB beweisfällig da-
für, dass er eine Berichtigung der Aussage 
vorgenommen hat. Eine Berichtigung da-
hingehend, dass hier nur eine Abdichtung 
gegen „von unten eindringendes Wasser“ 
hergestellt wird und nicht die Trockenle-
gung als solche, konnte der Auftragneh-
mer nicht beweisen. ◆

OLG Düsseldorf, Urteil vom 
27.1.2015, Az. 22 U 154/14

Einwilligungserfordernis

Veröffentlichung von Videoaufnahmen 
eines Arbeitnehmers

Der Kläger war im Sommer 2007 
in die Dienste der Beklagten getreten, 
die ein Unternehmen für Klima- und 
Kältetechnik mit etwa 30 Arbeitneh-
mern betreibt.

Im Herbst 2008 erklärte der Kläger 
schriftlich seine Einwilligung, dass die 
Beklagte von ihm als Teil der Beleg-

schaft Filmaufnahmen macht und diese 
für ihre Öffentlichkeitsarbeit verwendet 
und ausstrahlt. Danach ließ die Beklagte 
einen Werbefi lm herstellen, in dem zwei-
mal die Person des Klägers erkennbar ab-
gebildet wird. Das Video konnte von der 
Internet-Homepage der Beklagten aus an-
gesteuert und eingesehen werden. Das Ar-
beitsverhältnis zwischen den Parteien en-
dete im September 2011. Im November 

2011 erklärte der Kläger den Widerruf 
seiner „möglicherweise“ erteilten Einwil-
ligung und forderte die Beklagte auf, das 
Video binnen 10 Tagen aus dem Netz zu 
nehmen. Dem folgte die Beklagte unter 
Vorbehalt Ende Januar 2012. Der Kläger 
verlangt die Unterlassung weiterer Veröf-
fentlichung und Schmerzensgeld.

Die Klage war vor dem Arbeitsgericht 
teilweise und vor dem Landesarbeitsge-
richt vollständig ohne Erfolg geblieben.

Die Revision des Klägers hatte vor dem 
Bundesarbeitsgericht keinen Erfolg. Un-
terstellt, die Abbildungen vom Kläger in 
dem Video bedurften seiner Einwilligung 
nach § 22 KUG, so hatte die Beklagte die-
se erhalten. Auch das Erfordernis einer 

schriftlichen Einwilligung, das sich aus 
dem Recht des Arbeitnehmers auf infor-
mationelle Selbstbestimmung ergibt, war 
im Falle des Klägers erfüllt. Seine ohne 
Einschränkungen gegebene schriftliche 
Zustimmung erlosch nicht automatisch 
mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. 
Ein späterer Widerruf war grundsätzlich 
möglich, jedoch hat der Kläger für diese 
gegenläufi ge Ausübung seines Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung keinen 
plausiblen Grund angegeben. Er kann da-
her eine weitere Veröffentlichung nicht 
untersagen lassen und würde durch diese 
in seinem Persönlichkeitsrecht nicht ver-
letzt werden. ◆

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
19.2.2015 – Az. 8 AZR 1011/13
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Umfang der Darlegungsverpflichtung 
bei Baumängeln

Im Zusammenhang mit Mängel-
rügen des Auftraggebers stellen sich 
häufig Fragen, wie genau der Auftrag-
geber die aufgetretenen Mangeler-
scheinungen bezeichnen muss.

Der Besteller genügt seiner Dar-
legungslast, wenn er Mangel-
erscheinungen, die er der feh-

lerhaften Leistung des Unternehmers 
zuordnet, genau bezeichnet. Zu den Ursa-
chen der Mangelerscheinungen muss der 
Besteller nicht vortragen. Die Frage, ob 
die Ursache der Mangelerscheinungen in 
einer vertragswidrigen Beschaffenheit der 

Leistungen liege, ist Gegenstand des Be-
weises und nicht des Sachvortrages des 
Klägers.

Diese erneute Entscheidung ist Ge-
genstand der ständigen sog. „Symptom-
rechtsprechung“. Die Instanzgerichte stel-
len häufi g zu hohe Anforderungen an den 
Vortrag zu technischen Sachverhalten. 
Dies kann damit zusammenhängen, dass 
sie teilweise die Beweisaufnahme scheuen 
oder aber dass ihnen die Mängelrügen als 
vorgeschoben erscheinen. Derartige Plau-
sibilitätserwägungen gehören allerdings 
zur Beweiswürdigung und sind nicht 

Voraussetzung für die Beweisaufnahme. 
Da die beklagende Partei nicht unbedingt 
fachkundig sein muss, kann von ihr der 
Vortrag zu technischen Zusammenhän-
gen nicht verlangt werden. Die Klärung 
derartiger technischer Zusammenhänge 
ist eine Frage des Beweises. Abgesehen da-
von kann das Gericht mit einem Vortrag 
der klagenden Partei zu technischen Zu-
sammenhängen in aller Regel ohne Ein-
schaltung eines Sachverständigen ohnehin 
nichts anfangen. ◆

Quelle: BGH, Urteil vom 
5. Juni 2014, VII ZR 276/13

Altgesellenregelung der Handwerksordnung

Legale Handwerkstätigkeit
Voraussetzung

Nach § 7b der Handwerksordnung 
(HwO) hat ein Geselle nach mehrjäh-
riger handwerklicher Tätigkeit, dar-
unter vier Jahre in leitender Stellung, 
einen Anspruch auf Erteilung einer 
Berechtigung zur selbständigen Aus-
übung dieses Handwerks und Eintra-
gung in die Handwerksrolle ohne Ab-
legung der Meisterprüfung.

Der Kläger stellte einen Antrag 
auf Erteilung einer solchen Aus-
übungsberechtigung für das 

Maler- und Lackiererhandwerk, den die 
Handwerkskammer ablehnte. Daraufhin 
erhob der Kläger Klage auf Verpfl ichtung 
der Handwerkskammer zur Erteilung der 
Ausübungsberechtigung. Diese blieb je-
doch vor dem Verwaltungsgerichtshof er-
folglos. Der Kläger habe das Maler- und 
Lackiererhandwerk selbstständig in einem 
Ein-Mann-Betrieb ohne die hierfür erfor-

derliche Eintragung in die Handwerksrolle 
ausgeübt. Eine solche illegale Handwerkstä-
tigkeit erfülle nicht die für eine Ausübungs-
berechtigung des „Altgesellen“ notwendige 
Voraussetzung einer vierjährigen Ausübung 
des Handwerks in leitender Stellung.

Anschließend ging der Kläger in Revi-
sion, die jedoch vor dem Bundesverwal-
tungsgericht ebenfalls keinen Erfolg hatte. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat ange-
nommen, dass nur die legale Ausübung 
eines Handwerks auf der Grundlage ei-
ner Gesellen- oder entsprechenden Ab-
schlussprüfung einen Anspruch auf Aus-
übungsberechtigung begründen kann. 
Bei Berücksichtigung einer ohne die hier-
für erforderliche Eintragung in die Hand-
werksrolle ausgeübten selbstständigen 
Handwerkstätigkeit würde ein fortwäh-
render Anreiz geschaffen, den selbststän-
digen Betrieb eines zulassungspfl ichtigen 

Handwerks ohne Eintragung in die Hand-
werksrolle und damit ohne die notwen-
digen Kenntnisse und Fertigkeiten auf-
zunehmen, um eine spätere Legalisierung 
durch Erteilung einer Ausübungsberechti-
gung zu erreichen. Die damit verbundenen 
Gefahren für die Gesundheit Dritter woll-
te der Gesetzgeber ebenso wenig in Kauf 
nehmen wie eine Benachteiligung recht-
streuer Handwerksgesellen. Mit der in Art. 
12 GG gewährleisteten Berufsfreiheit ist es 
vereinbar, Gesellen als Voraussetzung einer 
Eintragung in die Handwerksrolle auf die 
neben der Meisterprüfung bestehenden 
Möglichkeiten der Ausnahmebewilligung 
nach § 8 HwO oder des Nachweises aus-
reichender Zeiten der legalen Gesellentä-
tigkeit für eine Ausübungsberechtigung 
nach § 7 b HwO zu verweisen. ◆

Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 13.5.2015 – 8 C 12.14
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Frischer Zuwachs im Handwerk

Wo das „Losschlagen“
noch gelebte Tradition ist

Insbesondere Thomas Braun, Ober-
meister der Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik Bergisches Land freu-
te sich über den neuen Zuwachs in sei-
nem Gewerk. Eine weibliche und 76 
männliche Prüflinge hatten ihre Aus-
bildung zum Anlagenmechaniker(in) 
für Sanitär- Heizungs- und Klimatech-
nik erfolgreich abgeschlossen. 

Im Kursaal des Park-Hotels in Nüm-
brecht fand zu diesem feierlichen An-
lass die Lossprechung der angehenden 

Fachkräfte statt. Dabei, so will es die Tra-
dition, wurden die Prüfl inge „losgeschla-

gen“. Rolf Sieberts, Lehrlingswart der In-
nung für Sanitär- und Heizungstechnik 
Bergisches Land, kündigte das Vorhaben 
schmunzelnd an, nachdem Obermeister 
Thomas Braun die Gesellenbriefe und 
Prüfungszeugnisse überreicht hatte. Zu-
nächst leerten die angehenden Fachkräf-
te nach Weisung die Gesäßtaschen ihrer 

Hosen vollständig. Anschließend erhiel-
ten die Prüfl inge der Reihe nach einen 
symbolischen Hammer-Schlag auf den 
Allerwertesten, mit dem die herzlichen 
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung 
einhergingen. Eine Handschaufel dazwi-
schen bekräftigte dabei die Symbolik des 
Rituals, das vom Lehrlingsdasein befreit. 

Über die diesjährig scheidenden Auszu-
bildenden gab es viel Positives zu berich-
ten. Sebastian Pohl, Lehrer vom Berufs-
kolleg Dieringhausen, stellte insbesondere 
das ausgeprägte Energiepotential der Aus-
zubildenden und deren deutlich spürba-
ren Leistungsschub während des letzten 
Abschnittes der Ausbildungszeit heraus. 
So seien die neuen Fachkräfte, ob Gesellin 
oder Geselle, gut gewappnet und könnten 
mit besten Zukunftsperspektiven in die-
sem Gewerk durchstarten.

Auch Rolf Sieberts zeigte sich zufrie-
den über die schon seit Jahren konstanten 
Ausbildungszahlen und das Leistungsni-

veau in diesem Handwerk. Entgegen dem 
Trend sei hier sogar für das nächste Jahr 
ein leichter Zuwachs zu verzeichnen.

Wir gratulieren allen neuen Fachkräf-
ten recht herzlich! ◆
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Ein Buch mit sieben Siegeln
Die Steuergesetzgebung in 

Deutschland ist sehr kompliziert und 
wird jeden Tag immer komplizier-
ter. Fast schon vergessen ist dabei der 
Ausspruch von CDU-Politiker Friedrich 
Merz vor Jahren, der einmal die „Bier-
deckel-Erklärung“ ins Spiel gebracht 
hatte. Von diesem Ziel entfernen wir 
uns leider immer mehr.

Der Aufwand, der auf einen steu-
erpfl ichtigen Selbständigen zu-
kommt, ist teilweise äußerst 

kompliziert und die Zahl der Fallstri-
cke wird nicht kleiner. Von daher hat die 
Kreishandwerkerschaft sich entschieden, 
ihr Dienstleitungsangebot im Bereich des 
Steuerrechts zu erweitern. Denn ganz of-
fensichtlich sind Buchhaltung und Steu-
ererklärungen für Handwerksbetriebe ein 
wichtiger Baustein, um in Zukunft wett-
bewerbsfähig zu sein und im Vorfeld be-
reits entsprechende Fallstricke auszuschlie-
ßen. Eine Steuerberatung muss in diesem 
Sinne auch eine Steuerberatung sein. 

Für die konsequente Ausweitung un-
seres Dienstleistungsangebotes haben wir 
kompetente Partner gesucht, die mit den 
steuerlichen Besonderheiten des Hand-
werks bestens vertraut sind. Mit Dipl.-
Kauffrau (FH) Eva Paape und Dipl.-Volks-
wirt Jörg Nückel konnten Steuerberater 
als kompetente Partner gefunden werden, 
welche die KH Bergisches Land Steuerbe-
ratungsgesellschaft mbH gegründet haben. 
„Damit bieten wir allen Mitgliedsbetrie-
ben der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land und deren angeschlossenen Innun-
gen die Möglichkeit, ihre steuerlichen An-
gelegenheiten  in unserem Haus betreuen 
zu lassen“, sagt der Hauptgeschäftsfüh-
rer der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land, Marcus Otto. 

Das Leistungsspektrum wird folgende 
Aspekte umfassen:
» Steuerberatung
» Erstellung von Jahresabschlüssen
» Buchhaltung

» Lohnabrechnung
» Nationales und internationales

Steuerrecht
» Investitionsberatung
» Teilnahme an Betriebsprüfungen
» Wirtschaftsberatung
» Existenzgründung
» Unternehmensnachfolge
» Krisenberatung
» und Controlling

Im Haus der Kreishandwerkerschaft 
wird zunächst Herr Steuerfachangestellter 
Markus Brüske für die Angelegenheiten 
der Mitglieder zuständig sein.

Die KH Bergisches Land Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH hat ihren Sitz im 
Haus der Kreishandwerkerschaft, Alten-
berger-Dom-Str. 200, 51467 Bergisch 
Gladbach, und ist dort ab sofort telefo-
nisch erreichbar unter 0 22 02/93 59 50, 
0 22 02/93 59 51, Fax 0 22 02/93 59 52, 
Email: info@khbl-steuerberatung.de 

Neben Herrn Jörg Nückel und Frau 
Eva Paape steht Herr Brüske an folgenden 
Tagen mit Rat und Tat zur Seite: Montag, 
Mittwoch und Donnerstag von 8.00 bis 
12.30 Uhr und 13.00 bis 16.30 Uhr, ger-
ne auch nach Vereinbarung.

„Unsere Tätigkeit geht über das Erstel-
len von Erklärungen, Berichten und Stan-
dardauswertungen weit hinaus“, machen 
Frau Paape und Herr Nückel deutlich. Ziel 
ist es vor allem, den Erfolg der Mandan-
ten zu fördern und gemeinsam Strategien 
für die Zukunft zu entwickeln. Aus Sicht 
der Kreishandwerkerschaft, so Hauptge-
schäftsführer Otto, ist in diesem Zusam-
menhang besonders von Bedeutung, dass 
die kompetente Rechtsberatung und Un-
ternehmensberatung im Hause der Kreis-
handwerkerschaft, welche bereits jetzt ge-
nutzt werden kann, um die Steuerberatung 
ergänzt wird, um für die Mitgliedsbetriebe 
in Zukunft eine Beratung aus einer Hand 
anbieten zu können.  ◆

Weiten das Dienstleistungsangebot der Kreishandwerkerschaft gemeinsam aus: 
Jörg Nückel, Eva Paape und KH-Hauptgeschäftsführer Marcus Otto.
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Informationsveranstaltung

Kassenführung in bargeld-
intensiven Unternehmen

Am 11. Mai 2015 fand im großen Sit-
zungssaal der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land die Informationsver-
anstaltung zu dem Thema „Kassen-
führung in bargeldintensiven Unter-
nehmen“ statt. 

Insgesamt 120 Teilnehmer folgten 
von 19 bis 23 Uhr den interessanten 
Ausführungen von Herrn Diplom-

Finanzwirt Gerd Achilles, der als Betriebs-
prüfer in der Finanzverwaltung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen tätig ist.

Er ging vertieft auf die Aufzeichnungs-
pfl ichten ein und stellte klar, dass es oft zu 
Missverständnissen käme, die der Steuer-
pfl ichtige letztlich jedoch zu tragen hätte. 
Ferner stellte Herr Achilles die Funktions-
weisen unterschiedlicher Registrierkas-

sen vor. Er ging dabei insbesondere auf 
die Wirkungsweise der unterschiedlichen 
Kassenspeicher ein und wie diese mit den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
vereinbar sind und welches Gefahrenpo-
tential die einzelnen Aufzeichnungssyste-
me in sich bergen. 

Am Ende der Veranstaltung waren viele 
Teilnehmer überrascht, welche Problema-
tiken im Zusammenhang mit Registrier-
kassen bestehen können und wie die Fi-
nanzverwaltung diese sieht. Viele werden 
nun noch einmal ein besonderes Augen-
merk auf dieses Thema haben. ◆

EditorialHandwerksforumRecht + AusbildungTermine
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Save the Date: 12. September 2015

Sommerfest der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land

Am 12. September 2015 fi ndet das 
Sommerfest der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land im Bergischen Energie-
kompetenzzentrum, (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar 
statt, Beginn ist 14 Uhr.

Zu diesem Termin lädt die Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land alle Mitglie-
der, Inhaber, Mitarbeiter mit Familien zu 
einem Sommerfest ein.

Weitere Informationen folgen. ◆
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Thermografie-Sonderaktion
im Rheinisch Bergischen Kreis

Am 22. April 2015 war es zum nun-
mehr neunten Mal soweit: der Rhei-
nisch-Bergische Kreis hat zusammen 
mit der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land zur Thermografie-Sonder-
aktion mit dem Thema „Energetischen 
Schwachstellen auf der Spur“ in den 
großen Sitzungssaal der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land eingeladen.

Zur Informationsveranstaltung 
kamen viele Bürgerinnen und 
Bürger, die an der Aktion teilge-

nommen haben und bei denen im letz-
ten Winter die Eigenheime mittels einer 
Infrarot-Wärmekamera auf energetische 
Schwachstellen untersucht wurden. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung 
erhielten die Teilnehmer in Form eines 
Thermografi egutachtens. Mit den ge-
fundenen Ergebnissen sollten die Haus-
eigentümer jedoch nicht alleine gelassen 
werden, so dass die Veranstaltung Mög-
lichkeiten aufgezeigt hat, was nun an ener-
getischen Maßnahmen sinnvoll ist und in 
welchem Kostenrahmen sich die Maßnah-
men bewegen sollten.

In fachlicher Hinsicht gaben Kreis-
handwerksmeister 
und Obermeister der 
Maler- und Lackie-
rerinnung Bergisches 
Land Willi Reitz so-
wie der Obermeister 
der Innung für Sani-
tär- und Heizungs-

technik Thomas Braun eine Einschätzung 
und klärten über Vor- und ggf. auch indi-
viduelle Nachteile von energetischen Än-
derungen auf.

Die erfolgreiche Veranstaltung wird 
voraussichtlich auch in Zukunft wieder 
stattfi nden. ◆
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Internationale DLG-Qualitätsprüfung

Gold und Silber für die Fleischerinnung
Die Nachwuchswerbung ist für un-

sere Wirtschaft aufgrund des demo-
grafischen Wandels zu einem wichti-
gen Thema avanciert – das gilt auch 
für das Handwerk.

Die Vorstandsmitglieder der Flei-
scherinnung Bergisches Land 
hatten daher im Rahmen einer 

Vorstandssitzung die Idee, drei Fleischer-
Auszubildende des zweiten Lehrjahrs an 
der „Internationalen DLG-Qualitäts-
prüfung Schinken und Wurst“ 2015 
teilnehmen zu lassen, um zu zeigen, dass 
auch schon Lehrlinge ihrer Innung bei ei-
nem internationalen Wettbewerb punkten 
können.

Die Auszubildenden, Chris van Bevern 
(30) aus dem Betrieb Daume & Eickhorn, 
Dennis Korsch (21) aus dem Betrieb Ul-
rich Müller und Tobias Römmele (19), 
der von der Fleischerei Werner Molitor 
ausgebildet wird, stimmten zu und tra-
fen sich daraufhin in ihrer Freizeit, um 
gemeinsam samstags und sonntags in der 
Fleischerei Molitor ihre später preisge-
krönten Wurst-Spezialitäten zu kreieren. 
Neben der handwerklichen Arbeit, sehr 
viel Fingerspitzengefühl und ihrem guten 
Geruchs- und Geschmackssinn, nutzten 
die heranwachsenden Fleischer die Wurst-
küche dort als wahres Laboratorium und 
ließen ihrer Kreativität freien Lauf. 

Im März 2015 wurden die insgesamt 
6.500 international eingereichten Wurst- 
und Schinkensorten von Experten des 
DLG-Testzentrums Lebensmittel nach 
fest defi nierten wissenschaftlichen Prüf-
kriterien auf ihre Qualität getestet und ei-
ner produktspezifi sch sensorischen Analy-
se unterzogen, wobei vom Aussehen über 
die Zusammensetzung, Konsistenz, Ge-
ruch und den Geschmack auch analyti-
sche Parameter wie beispielsweise Tier-
artanalysen, der Gehalt an Zutaten und 
Nährwertangaben sowie die Verpackung, 

Kennzeichnung und Wiederverschließ-
barkeit mit in die Bewertung einfl ossen.

Am Ende erhielt die Fleischerinnung 
Bergisches Land tatsächlich für die beson-
ders würzig geräucherten „Mett/Rauchen-
den“ den „Goldenen Preis“ und für die 
„Fleischwurst, fein zerkleinert, auch ös-
terreichische Extrawurst“ den „Silbernen 
Preis“. Diese Fleischwurst zeichnete sich 
insbesondere dadurch aus, dass sie mit 
Milch gekuttert wurde.

Die offi zielle Urkundenübergabe an 
die Fleischerinnung fand schließlich am 
28.5.2015 in der Fleischerei Molitor statt. 
Bei dieser Gelegenheit gratulierte die In-
nung insbesondere den drei Auszubilden-
den, denen die Begeisterung deutlich an-
zumerken war, nochmals recht herzlich zu 
der herausragenden Leistung und dieser 
besonderen Auszeichnung.

Chris van Bevern, der sympathische 
30-jährige, schwärmt im Interview von 
diesem Handwerk, dass er jetzt als seine 
Berufung entdeckt hat. Er lässt damit eine 
nach eigenen Angaben „verkorkste“ Ju-
gend hinter sich. Auf die Frage, wie die 

drei diese besonderen Würste herstellen 
konnten, überrascht van Bevern mit einer 
simplen Antwort: „Wir haben Liebe hin-
eingesteckt!“

Und nicht nur er, auch seine beiden 
Kollegen sind überzeugt von dem Lehrbe-
ruf und erzählen, wie ‚toll‘ dieses Hand-
werk ist. Dass sie zurzeit so wenige Flei-
scher-Auszubildende sind, fi nden sie 
erstaunlich, da der Fleischer-Beruf seit der 
2005 bestehenden neuen Ausbildungsord-
nung bereits Lehrlingen die Gelegenheit 
bietet, sich auf bestimmte Aufgaben zu 
spezialisieren. Dazu gehören auch Wahl-
qualifi kationen wie das „Herstellen be-
sonderer Fleisch- und Wurstwaren“, das 
„Herstellen von Gerichten“, der „Veran-
staltungsservice“ oder die „Kundenbera-
tung und der Verkauf“. Daraus kann spä-
ter dann ein funktionierender Partyservice 
entstehen, der die Ausrichtung von gro-
ßen Festen erleichtert, oder es werden re-
gionale Spezialitäten hergestellt, frisch und 
hochwertig, nach traditionellen Rezepten. 
Auch möglich ist die Arbeit als Koch – so-
wohl im Inland als auch im Ausland, zu 
Lande oder wer mag auch zu Wasser, zum 
Beispiel auf einem Luxusliner.

Marcus Otto – Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, die drei Auszubil-
denden Dennis Korsch, Tobias Römmele und Chris van Bevern sowie Werner Molitor – Inhaber der 
Fleischerei Molitor und Lehrlingswart im Vorstand der Fleischerinnung Bergisches Land  (von links)
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Ungeahnt sind ebenso die zahlreichen 
Weiterbildungsmöglichkeiten und Kar-
rierechancen im Fleischerhandwerk, auf 
die sich die angehenden männlichen und 
weiblichen Fachkräfte freuen dürfen. Es 
kann der Techniker oder die Meisterprü-
fung folgen, womit auch das Studieren 
ohne Abitur, die Selbstständigkeit oder ein 
Bachelorabschluss im Studienfach Lebens-

mitteltechnologie möglich ist. Im Bereich 
der Lebensmittelkontrolle oder in der Or-
ganisation von Fachbetrieben gibt es zum 
Beispiel auch für Verkaufsleiter/-innen of-
fene Stellen. Und Arbeitsstellen im Ausland 
bieten ebenfalls eine wahlweise spannen-
de Perspektive. Nach einigen Jahren Be-
rufspraxis kann zudem die Weiterbildung 
zum/zur Verkaufsleiter/-in im Nahrungs-

mittelhandwerk, Handelsbetriebswirt/-in, 
Fachkaufmann/-frau Einkauf und Mate-
rialwirtschaft, Handelsfachwirt/-in oder 
geprüfte/-r Handelsassistent/-in im Ein-
zelhandel folgen und sogar Studiengänge 
wie Betriebswirtschaft, Ökonomie, Kos-
tenwesen, Controlling sowie das Beschaf-
fungswesen und die Lagerwirtschaft fol-
gen. ◆

Der Preis für meisterhafte Leistung im Lebensmittelhandwerk

„Meister.Werk.NRW“
Insgesamt 43 Betriebe des Flei-

scher- und Bäckerhandwerks in NRW 
erhielten bei der diesjährigen Preis-
verleihung am 18.5.2015 im Maxhaus 
in Düsseldorf nach den Bewertungs-
kriterien der nordrhein-westfälischen 
Branchenverbände die Auszeichnung 
„Meister.Werk.NRW“.

Zu den Preisträgern gehörte da-
bei auch die Bäckerei Markus 
Pütz aus Gummersbach sowie die 

Metzgerei Kleinjung aus Engelskirchen 
und die Metzgerei Müller aus Wiehl-Bil-
stein. 

Bei dem Preis mit dem Untertitel 
„Nähe – Verantwortung – Qualität“ geht es 
nicht alleine ums Produkt, sondern auch 
um das Handwerk und die Menschen, 
die hinter dem Produkt stehen. So wer-
den auch die Werte eines handwerklichen 
Betriebes besonders anerkannt. „Meister.
Werk.NRW“ weist auf die Bedeutung hin, 
die das Lebensmittelhandwerk für unser 
Leben hat – wirtschaftlich und kulturell. 
Als Arbeitgeber stärken diese Gewerke die 
Regionen des Landes und bilden junge 
Menschen aus, die so eine berufl iche Pers-

pektive erhalten. Es wird Wissen gefördert 
und die handwerklichen Herstellungswei-
sen regionaler Produkte bleiben erhalten. 
Schlussendlich bedeutet das Handwerk 
eine Bereicherung des Produktangebots in 
räumlicher Nähe zum Kunden. 

Während der Preisverleihung würdig-
te Johannes Remmel, Minister für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes NRW, 
insbesondere die Qualität, um die die 
Bäcker- und Fleischerhandwerksbetrie-
be bemüht sind. Für ihn ist das Lebens-
mittelhandwerk eine tragende Säule der 
NRW-Ernährungswirtschaft, vor allem, 
weil die meisten Betriebe noch Hand-
werksbetriebe sind.

Was traditionell und nachhaltig aus 
Produkten der Region entsteht, hat nicht 
nur eine große wirtschaftliche Bedeutung. 
Dahinter steht auch ein Lebensgefühl wie 
beispielsweise seine Brötchen morgens um 
die Ecke zu kaufen und zu wissen, dass sie 
dort noch täglich selbst und mit frischen 
Zutaten gebacken werden. Oder die Grill-

wurst beim Metzger seines Vertrauens zu 
kaufen und zu wissen, dass hier noch tra-
ditionelles Handwerk zu Hause ist. Die 
Auszeichnung „Meister.Werk.NRW“ be-
absichtigt daher auch, die Leistungen des 
Handwerks wieder stärker in der öffentli-
chen Wahrnehmung zu verankern - denn 
hierhinter verbirgt sich profundes Wissen 
und eine lange Tradition. 

Die Bäcker- und Fleischerbetriebe, sor-
gen für die unmittelbare Nahversorgung 
mit Backwaren und Fleischprodukten. 
Dazu werden regionale und kulinarische 
Produkte von hoher Qualität produziert, 
die Identität und Heimat vermitteln. 
Auch dass sich Verbraucherinnen und 
Verbraucher nach etlichen Skandalen wie-
der vermehrt dafür interessieren, was sie 
kaufen, woher die Produkte kommen und 
unter welchen Bedingungen sie hergestellt 
wurden beweist, dass vor allem regional 
erzeugte Lebensmittel wieder mehr an Be-
deutung gewinnen. Handwerkliche Le-
bensmittelherstellung ist eben bedeutend 
mehr, als ‚nur’ die Zutaten zusammen zu 
rühren.  ◆
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Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Bergischer Naturschutzverein prämiert
Als der Bergische Naturschutzverein 

e.V. 2013 von dem ausgeschriebenen 
großen Spendenwettbewerb „Vielfach 
Spenden statt Einfach Feiern“ anläss-
lich der zeitgleichen 100-Jahr-Feier der 
Elektroinnung, Kraftfahrzeuginnung, 
Innung für Metalltechnik und Innung 
für Sanitär- und Heizungstechnik 
Bergisches Land erfuhr, bewarb er sich, 
um die verschiedenen Kindergruppen 
mit durchschnittlich 10 Kindern im Al-
ter von 2-4 Jahren zu unterstützen, die 
sich dort als Vorstufe zum Kindergar-
ten mehrmals wöchentlich treffen. 

Pädagogik in und mit der Natur“ – 
so lautet das Motto des Bergischen 
Naturschutzvereins, der durch sei-

nen Standort Overath in perfekter Um-

gebung liegt. Direkt hinter dem Haus be-
ginnt die abwechslungsreiche Natur mit 
Hochstaudenfl uren, Waldsäumen, Streu-
obstwiesen sowie naturbelassenen Bach-
läufen, Lehmbänken, Teichen, Tümpeln, 
Sicker- und Sumpfquellen.

Hier versucht der Verein schon seit vie-
len Jahren Kindern das Thema „Natur“ zu 
vermitteln und zu zeigen, dass der Mensch 
selbst ein Teil der Natur ist. Bei der be-
sonderen Form der spielerischen Naturer-
fahrung wird sowohl die psychosoziale 
als auch die motorische Entwicklung der 
Kinder nachhaltig gefördert. Sobald es das 
Wetter zulässt, wird daher draußen ge-
spielt, gematscht und vor allem entdeckt.

Durch seine Ideen, Umsetzungen und 
Ziele punktete das Konzept beim Spen-
denwettbewerb und wurde dafür von der 
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 
Bergisches Land mit dem vierten Platz 
prämiert, woraufhin sich der Verein über 
eine Spendensumme von 500 Euro freuen 
durfte. ◆

Tierisches Vergnügen im Kindergarten 
dank Spendenwettbewerb

Sehr zur Freude des katholischen 
Kindergartens St. Anna-Hämmern in 
Wipperfürth wurde deren Kaninchen-
Projektvorhaben Wirklichkeit. 

Schon vor längerer Zeit war sich das 
Team des Kindergartens darüber ei-
nig geworden, generell das Thema 

Haustiere zu integrieren, um die Kinder 
der Kita in Bezug auf deren Beobach-
tungsgabe aber auch Sprachentwicklung 
und Konzentration zu schulen und ein 
Gespür für Verantwortung zu entwickeln. 
Zusätzlich beabsichtigte man so ebenfalls 
das Ziel, die Biologiekenntnisse der Kin-
der spielerisch zu erweitern.

Ein anfangs umgesetztes Projekt mit 
dem Titel „Vom Ei bis zum fertigen 
Frosch“ konnte schon als voller Erfolg 
bezeichnet werden, bei dem die Kinder 
die verschiedenen Entwicklungsstufen 

und Detailveränderungen von Fröschen 
in einem Aquarium beobachteten und 
dokumentierten. So kam das Team des 
Kindergartens auf die Idee Kaninchen an-
zuschaffen, um deren Verhaltensweisen zu 
studieren. Für die Umsetzung des Projekts 
„Kaninchen im Außenbereich“ war jedoch 
auch schnell klar, dass die Anschaffung ei-
nes Kaninchenhauses ohne fi nanzielle 
Mittel nicht realisierbar war.

In diesem Zusammenhang wurde 
das Kindergartenteam auf den großen 
Spendenwettbewerb der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land aufmerksam, 
der gemeinsam von der Elektroinnung, 
Kraftfahrzeuginnung, Innung für Me-
talltechnik und Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik Bergisches Land 2013 
zum 100-jährigen Jubiläum ausgeschrie-
ben worden war. Der Kindergarten be-
warb sich spontan mithilfe eines bebil-

derten Bewerbungsschreibens und wurde 
tatsächlich mit Platz 5 prämiert. Von der 
Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land gab 
es damit 250 Euro für die Projektumset-
zung.

Mittlerweile erfreuen sich die kleinen 
Kaninchen einer großen Beliebtheit und 
sind, nach Meinung aller, auf keinen Fall 
mehr wegzudenken. ◆
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Hospiz des Vinzenz Pallotti Hospital

Elektroinnung spendete
für Renovierungsarbeiten

Anlässlich der gleichzeitigen 100-
Jahr-Feier der Elektroinnung, Innung 
für Metalltechnik, Innung für Sani-
tär- und Heizungstechnik und Kraft-
fahrzeuginnung Bergisches Land war 
2013 anstelle einer Feier zu einem gro-
ßen Spendenwettbewerb aufgerufen 
worden, der mit dem Gedanken ein-
herging, der Region etwas zurück zu 
geben und insbesondere gemeinnützi-
ge und soziale Projekte zu fördern, an-
statt viel Geld für eine einmalige Fest-
lichkeit auszugeben.

Am 19.9.2013 wurden dann im 
Rahmen einer kleinen Jubilä-
umsfeier in der Kreishandwerker-

schaft Bergisches Land aus den 123 ein-
gegangenen Bewerbungen von Schulen, 
Vereinen, Kindergärten und karitativen 
Initiativen die Spendensummen ausgelobt 
und 56 Projekte aufgrund deren Engage-
ments mit 3.000, 2.000, 1.000, 500 oder 
250 Euro Spendengeld gefördert. 

Der „Hits fürs Hospiz e.V.“ erhielt hier 
für das vorgestellte Projekt Platz 1 und da-
mit 3.000 Euro von der Elektroinnung 
Bergisches Land. Als Bewerbung hatte die 
gemeinnützige Initiative zwecks Förde-
rung regionaler Hospizeinrichtungen ein 
sehr bewegendes Video eingereicht. In-

haltlich dokumentierte der Verein dabei, 
dass und wie er sich für die Verbesserung 
der unheilbar erkrankten Menschen in ei-
nem Hospiz einsetzt.

Die Gelegenheit eines Auftritts der 
„Klinik-Clowns“ am 15.4.2015, die ein-
mal monatlich den Gästen des Hos-
piz mit Gesängen und Geschichten eine 
Freude machen möchten, nutzte der Ver-
ein und lud Sponsoren und Spender wie 
die Elektroinnung Bergisches Land in 
das Hospiz am Vinzenz Pallotti Hospital 
nach Bensberg ein, um die modernisierte 

Einrichtung einmal vorzustellen. Lothar 
Neuhalfen, Obermeister der Elektroin-
nung Bergisches Land und Marcus Otto, 
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land, zeigten sich 
beim Rundgang durch die Räume und 
Gartenanlage von der friedlichen Atmo-
sphäre, die das Hospiz ausstrahlt, beein-
druckt. Nach den ermöglichten Renovie-
rungsmaßnahmen der Räumlichkeiten 
wirkt das Interieur an vielen Stellen nun 
eher privat und gemütlich als das es an 
eine pfl egende Einrichtung erinnern wür-
de. ◆
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Dank Spendenwettbewerb

Geniale Deckenhängevorrichtung
für die Kita Wittenbergstraße

Das Team der AWO Kita Witten-
bergstraße in Bergisch Gladbach hat-
te schon vor einigen Jahren die Idee, 
durch eine Art Turnraum mit Geräten 
die Kinder in Bezug auf ihre motori-
schen Fähigkeiten zu fördern.

Bei den Räumlichkeiten waren die 
Decken jedoch nicht dafür geeig-
net, Hänge- oder Schaukelvor-

richtungen daran sicher zu befestigen. 
Ausschließlich mit einer Deckenhänge-
vorrichtung war das Problem zu lösen, 
doch die fi nanziellen Mittel reichten für 
die vollständige Umsetzung des innovati-
ven Projektes nicht aus.

So ergriff die Kita 2013 ihre Chance 
und bewarb sich mit ihrem Projekt „Bau 
eines zusätzlichen Klettergerüstes im Turn-
raum der Kita“ beim großen Spendenwett-
bewerb „Vielfach Spenden statt Einfach 
Feiern“, den die Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land zum 100-jährigen Jubi-
läum der Elektroinnung, Innung für Me-
talltechnik, Innung für Sanitär- und Hei-
zungstechnik und Kraftfahrzeuginnung 
Bergisches Land ausgeschrieben hatte.

Von den vielen eingegangenen Bewer-
bungen konnte das Projekt aufgrund der 
Zielsetzung, durch Bewegungstherapie die 
kindlichen Fähigkeiten zu fördern, punk-
ten und wurde für die Umsetzung von der 
Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land mit 
250 Euro prämiert.

Sehr zur Freude aller Eltern und Mit-
arbeiterInnen ist jetzt die zusätzliche De-

ckenkonstruktion realisiert worden und 
die Kinder werden durch ein umfassendes 
Turnprogramm mit optimaler Förderung 
der Motorik geschult.

An der Deckenhängevorrichtung bietet 
sich dazu die Möglichkeit, Seile, Schau-
keln, Strickleitern, Hängematten und vie-
les mehr zu befestigen, die die Kindern 
nur zu gerne und ausgiebig nutzen. ◆
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Betriebsjubiläen
50 Jahre
» Lang – Raum und Idee GmbH 19.5.2015

Wiehl, Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

» Heinrich Becher, Inh. Siegfried Bergbauer 1.6.2015
Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

» Tischlerei Höhler, Marco Höhler 14.7.2015
Nümbrecht, Tischlerinnung

25 Jahre
» Malerbetrieb Kluszczynski & Wilhelm GmbH 8.5.2015

Leverkusen, Maler- und Lackiererinnung
» Reinhard Jungblut, Rainer Wirths 12.6.2015

Nümbrecht, Kraftfahrzeuginnung
» Klaus Lingslebe 12.6.2015

Wiehl, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Dipl.-Ing. Friedhelm Brings 29.6.2015

Bergisch Gladbach, Tischlerinnung
» Andreas Wüste 19.7.2015

Waldbröl, Maler- und Lackiererinnung

Runde Geburtstage
» Michael Paul 9.6.2015 50 Jahre

Lehrlingswart der Innung für Metalltechnik
» Arndt Stein 9.6.2015 40 Jahre

stellv. Obermeister der Kraftfahrzeuginnung
» Klaus Voßwinkel 15.6.2015 60 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

» Dietmar Schmidt 18.6.2015 65 Jahre
Obermeister der Bäckerinnung

» Horst Hensche 22.6.2015 80 Jahre
ehem. Lehrlingswart der Tischlerinnung

» Heinrich Pütz 24.6.2015 65 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung

» Josef Esser 28.6.2015 80 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung

» Rolf Pfeifer 30.6.2015 65 Jahre
Ehrenlehrlingswart der Fleischerinnung

» Josef Roth 30.6.2015 65 Jahre
ehem. stellv. Obermeister der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

» Ilse Sett 10.7.2015 85 Jahre
ehem. Lehrlingswartin und ehem. Prüfungsvorsitzende der 
Innung für Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

» Bernd Köhler 21.7.2015 65 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Fleischerinnung

Arbeitnehmerjubiläen
30 Jahre
» Werner Höller 18.6.2015

Peter Harens Elektroanlagen GmbH, Bergisch Gladbach

25 Jahre
» Markus Ranze 2.4.2015

Bernd Steffens Dachdecker-Meisterbetrieb
Inh. Andreas May, Burscheid, Dachdeckerinnung

Goldene Meisterbriefe

Neue Innungsmitglieder

» Otto Lang 28.4.2015
Wiehl, Innung für Raumausstatter 
und Bekleidungshandwerke

» Hubert Boss 1.6.2015
Rösrath, Elektroinnung

» Udo Landsberg 23.6.2015
Gummersbach, Friseurinnung

» Artjom Liske
Radevormwald, Elektroinnung

» Oliver Lingen
Radevormwald, Kraftfahrzeuginnung

» Marion Gerber
Lindlar, Friseurinnung

» NaturWerk Rhein-Berg UG
Leichlingen, Tischlerinnung

» Bornemann GmbH
Wermelskirchen,
Innung für Metalltechnik

» Gißler Alarm- und
Sicherheitstechnik GmbH
Wermelskirchen, Elektroinnung

» Schönfeld & Weber GmbH
Wermelskirchen, Kraftfahrzeuginnung

» Rainer Molitor
Kürten, Tischlerinnung

» MCB International
TIMBER-WORK Limited
Leichlingen, Baugewerksinnung
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Goldener Meisterbrief für Franz Klein 
aus Bergisch Gladbach

Am 22.3.1965 legte Franz Klein aus 
Bergisch Gladbach die Meisterprüfung 
im Gas- und Wasserinstallateurhand-
werk vor dem Meisterprüfungsaus-
schuss bei der Handwerkskammer zu 
Köln ab. 

Daher wurde Herrn Klein am 
22.3.2015 im Kursaal des Park-
Hotel in Nümbrecht im Rah-

men der Lossprechungsfeier der Innung 
für Sanitär- und Heizungstechnik Bergi-
sches Land durch Obermeister Thomas 
Braun der Goldene Meisterbrief über-
reicht.

Den Betrieb von Franz Klein hatte 
Hans Schorde gegründet, der 1963 ver-
starb. So wurde der Betrieb durch die Wit-
we, Anna Maria Schorde, übernommen, 
wo Franz Klein bereits Betriebsleiter war. 
Nachdem Frau Schorde 1989 verstarb, 

übernahm Franz Klein daraufhin den Be-
trieb, bis er sich 1997 aus der Handwerks-
rolle löschen ließ. Bis heute existiert der 
Betrieb unter der Firmierung Franz Klein 
Inh. Willi Frielingsdorf. Im März 2011 
wurde 100-jähriges Jubiläum gefeiert.

Engagiert hat sich Franz Klein von 
1980 bis Dezember 1996 als Mitglied des 

Vorstandes der Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik. Im Zeitraum 1976 bis 
1990 war er außerdem Meisterbeisitzer im 
Gesellenprüfungsausschuss und von 1990 
bis 1996 Mitglied im Berufsbildungsaus-
schuss. Für das langjährige ehrenamtli-
che Engagement wurde Franz Klein 1996 
auch vom Fachverband mit der Silbernen 
Ehrennadel ausgezeichnet. ◆

Goldener Meisterbrief für Elektro-
installateurmeister Hubert Boss

Am 1.6.1965 legte Hubert Boss aus 
Rösrath die Meisterprüfung im Elek-
troinstallateurhandwerk vor dem 
Meisterprüfungsausschuss bei der 
Handwerkskammer zu Köln ab.

Daher wurde Herrn Boss am 
2.6.2015 im Hause der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches 

Land in Bergisch Gladbach durch Kreis-
handwerksmeister Willi Reitz und Haupt-
geschäftsführer Marcus Otto der Goldene 
Meisterbrief überreicht.

Hubert Boss hatte den Betrieb am 
19.8.1965 in die Handwerksrolle ein-
tragen lassen. 1993 folgte die Umfi rmie-
rung zur Boss Haustechnik GmbH. Die 

Betriebsweiterführung haben die Söhne 
Christoph und Stefan übernommen. Ins-
gesamt wurden bislang 21 Auszubildende 

im Bereich Elektrotechnik sowie Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik ausgebildet. ◆
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5.7.2015, 11.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Bäcker- und Fleischerinnung
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

6.7.2015, 19.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Friseur und Dachdeckerinnung
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

12.8.2015, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

13.8.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Elektroinnung
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

17.8.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung

25.8.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

7.9.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

9.11.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

23.11.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

23.11.2015, 20.00 Uhr
Innungsversammlung der Tischlerinnung

24.11.2015, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Elektroinnung

24.11.2015, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Elektroinnung

30.11.2015, 17.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

30.11.2015, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Friseurinnung
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Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Erste Hilfe 2015 und Brandschutz
10.7.2015, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

14.8.2015, 8.30 - 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

17.8.2015, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

17.8.2015, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

24.8.2015, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs

31.8.2015, 9.00 – 13.00 Uhr
Brandschutzhelferschulung

31.8.2015, 14.00 – 18.00 Uhr
Brandschutzhelferschulung

9.9.2015, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

10.9.2015, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

26.10.2015, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

27.10.2015, 9.00 – 13.00 Uhr
Brandschutzhelferschulung
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

27.10.2015, 14.00 – 18.00 Uhr
Brandschutzhelferschulung
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

16.11.2015, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs






